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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Jahresrückblick 2019: Institutionen und Volksrechte

Der Bundesrat stand aus mindestens vier Gründen 2019 im Fokus der politischen
Debatte. Zuerst gab die Departementsverteilung  im Nachgang der
Bundesratsersatzwahlen vom Dezember 2018, bei denen Doris Leuthard (cvp) und
Johann Schneider-Ammann (fdp) durch Viola Amherd (cvp) und Karin Keller-Sutter (fdp)
ersetzt worden waren, zu reden (vgl. auch den entsprechenden Peak bei der
Medienberichterstattung). Nicht nur, dass mit Viola Amherd zum ersten Mal in der
Geschichte der Schweiz eine Frau das VBS übernahm, sondern auch der Wechsel von
Guy Parmelin ins WBF und von Simonetta Sommaruga ins UVEK wurden in den Medien
diskutiert. Kommentiert wurde dabei insbesondere, dass die Verteilung offenbar erst
nach einem Mehrheitsbeschluss innerhalb des Gremiums zustande gekommen war, was
als schlechter Start und Herausforderung für die künftige Konkordanz interpretiert
wurde. Mit der Wahl von zwei Frauen in die Landesregierung wurde der Debatte um die
verfassungsmässige Festschreibung einer Frauenquote im Bundesrat der Wind aus den
Segeln genommen. Ein entsprechender Vorstoss, der vom Ständerat noch angenommen
worden war, wurde vom Nationalrat versenkt. Auch die Idee einer Karenzfrist, also das
Verbot für ehemalige Magistratspersonen, Mandate von Unternehmen anzunehmen, die
in Beziehung zu ihrem Regierungsamt stehen, wurde – wie schon 2015 – abgelehnt. Die
Gesamterneuerungswahlen für den Bundesrat Ende Jahr lösten eine breite und medial
stark begleitete Debatte um Zauberformel, Konkordanz, Systemstabilität und die
Ansprüche der bei den Wahlen 2019 sehr erfolgreichen Grünen Partei auf einen
Bundesratssitz aus. Die Mehrheit des Parlaments entschied sich, Regula Rytz, die
Sprengkandidatin der Grünen, nicht anstelle von Ignazio Cassis in die Exekutive zu
wählen.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament war im Berichtjahr
Gegenstand parlamentarischer Arbeit. Beraten wurde dabei insbesondere die Idee
eines Verordnungsvetos. Die auf eine parlamentarische Initiative Aeschi (svp, ZG; Pa.Iv.
14.422) zurückgehende, 2014 eingereichte Idee sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder
eines Rates gegen die Veröffentlichung einer bundesrätlichen Verordnung ein Veto
einlegen kann, wenn die Stossrichtung der Verordnung nicht dem Willen des Parlaments
entspricht. Während sich eine Mehrheit des Nationalrats davon eine präventive Wirkung
erhoffte, lehnte die Mehrheit des Ständerats die Vorlage als zu kompliziert ab. Ein
weiteres Mal abgelehnt wurde – ebenfalls nach längeren Diskussionen – die Idee einer
Neuorganisation der Legislaturplanung. Das Parlament debattiert in schöner
Regelmässigkeit seit der 2002 eingeführten Änderung, ob die Diskussionen um die
zahlreichen Änderungsanträge an der Legislaturplanung zielführend seien. Der Antrag,
die Planung wie vor 2002 einfach zur Kenntnis nehmen zu können und eben nicht als
Bundesbeschluss behandeln zu müssen, stiess aber im Parlament erneut auf taube
Ohren. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die Diskussion nach den eidgenössischen
Wahlen 2019 erneut losgehen wird. 

Im Nationalrat wurde 2019 die Frage erörtert, wie politisch die Verwaltung sei.
Während eine Motion Bigler (fdp, ZH; Mo. 17.4127), die eine Offenlegung der
Interessenbindungen von Kaderangestellten verlangt, von der grossen Kammer
angenommen wurde, lehnte diese ein Postulat Burgherr (svp, AG; Po. 17.3423) ab, mit
dem hätte untersucht werden sollen, wann und wie die Verwaltung effektiv politischen
Einfluss ausübt. Dauerbrenner im Parlament waren auch 2019 Sparmassnahmen bei den
Personalkosten in der Verwaltung. Diese sollten, wäre es nach dem Nationalrat
gegangen, mit Hilfe von Digitalisierung oder durch einen Ausgabenstopp in den Griff
bekommen werden – der Ständerat verweigerte aber jeweils seinen Segen dazu. 

Im letzten Jahr der 50. Legislatur kam es im Parlament noch zu fünf Mutationen.
Insgesamt wurden in der 50. Legislatur 26 Nationalrats- und zwei Ständeratsmandate
ersetzt; rund ein Drittel der Mutationen war durch die SP-Fraktion zu verantworten. Das
Büro-NR will sich in einem Bericht auf ein Postulat Feri (sp, AG; Po. 18.4252) der
Vereinbarkeit der Parlamentsarbeit mit Familie und Beruf annehmen, einem Thema, das
in den letzten Jahren immer virulenter zu werden scheint, wie verschiedene Vorstösse
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zeigen. Nicht einig wurde man sich in den Räten über verschiedene Spesenregelungen.
Die SPK-NR entschloss sich deshalb, mit einer Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 19.431)
wenigstens die Übernachtungsentschädigungen einheitlicher zu organisieren. Diskutiert
wurde im Parlament auch 2019 wieder über Regeln für transparenteres Lobbying. Die
seit Langem schwelende Debatte, die spätestens 2015 mit der sogenannten
«Kasachstan-Affäre» viel Fahrt aufgenommen hatte, wurde allerdings stark abgebremst:
Fast wäre auch der letzte, ziemlich zahnlose Vorstoss in diese Richtung versandet, wenn
nicht der nach den eidgenössischen neu zusammengesetzte Nationalrat den
Nichteintretensentscheid auf einen Vorschlag der SPK-SR sozusagen in letzter Minute
zurückgenommen hätte.

Etwas stärker in den Fokus als auch schon geriet 2019 die Judikative, was sich auch in
der Medienkonjunktur zu diesem Thema zwischen März und September 2019
beobachten lässt. Dies hatte einerseits damit zu tun, dass im Nationalrat über die
Revision des ziemlich umstrittenen Bundesgerichtsgesetzes debattiert wurde –
insbesondere die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird wohl auch 2020 noch zu
reden geben, auch wenn der Ständerat kurz vor Ende Jahr beschloss, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Andererseits standen einige Ersatzwahlen an, die jedoch in aller
Regel geräuschlos über die Bühne gehen. Beinahe wäre jedoch eine Ersatzwahl ans
Bundesgericht zur Ausnahme dieser Regel geworden, da die GK entgegen den
Gepflogenheiten nicht die am stärksten untervertretene SVP, sondern die CVP
berücksichtigte, was beinahe zu einer noch nie vorgekommenen Kampfwahl geführt
hätte. Dafür, dass das Gerichtswesen auch in Zukunft im Gespräch bleibt, wird wohl
auch die 2019 zustande gekommene Justizinitiative sorgen, die vorschlägt, oberste
Richterinnen und Richter per Losverfahren zu bestimmen, um eben diese starke, dem
Proporzgedanken geschuldete Verbindung zwischen Judikative und Parteien zu
verhindern. Viel zu schreiben gab zudem die Bundesanwaltschaft. Nach langen und
stark medial begleiteten Diskussionen zu einer Disziplinaruntersuchung um den
amtierenden Bundesanwalts Michael Lauber wurde dieser erst nach einer Verschiebung
der Wahl von der Sommer- in die Herbstsession und äusserst knapp für eine dritte
Amtsperiode bestätigt.

Im Wahljahr 2019 trat die Nutzung der direkten Demokratie ein wenig in den
Hintergrund. An zwei Abstimmungswochenenden wurde lediglich über drei Vorlagen
abgestimmt. Dabei folgte die Mehrheit der Stimmbevölkerung sowohl bei den beiden
Referenden (STAF und Waffenschutzrichtlinie) als auch bei der Zersiedelungsinitiative
der Empfehlung von Parlament und Bundesrat. Die Ablehnung der
Zersiedelungsinitiative bedeutet zudem, dass in der 50. Legislatur kein einziges
Volksbegehren Erfolg hatte. Die wahlbedingte Abstimmungspause wird wohl in den
folgenden Jahren zu einigen Abstimmungswochenenden mit mehreren Vorlagen führen,
sind doch Ende 2019 ganze 16 Volksinitiativen im Unterschriftenstadium und 19
abstimmungsreif oder beim Bundesrat oder im Parlament in Beratung. Dafür, dass in
Zukunft die direkte Demokratie umfassender genutzt werden könnte, sorgte das
Parlament zudem mit seiner Entscheidung zur Kündigung von Staatsverträgen, die
zukünftig nicht mehr dem Bundesrat, sondern der Legislative und im Falle eines
Referendums der Stimmbevölkerung obliegt. Eines der anstehenden Volksbegehren ist
die Transparenzinitiative, für die die SPK-SR 2019 einen indirekten Gegenentwurf in die
Vernehmlassung gab, mit dem die Offenlegung der Finanzierung von Wahl- und
Abstimmungskampagnen im Gesetz geregelt werden soll und der in der Wintersession
vom Ständerat mit Anpassungen gutgeheissen wurde. 

Einen herben Dämpfer erlitt 2019 die Idee des elektronischen Wählens und
Abstimmens. Nachdem der Kanton Genf bereits Ende 2018 sein E-Voting-System
eingestellt hatte und das System der Post in einem öffentlich ausgeschriebenen
Stresstest den Anforderungen nicht standgehalten hatte, bestanden keine brauchbaren
technischen Angebote mehr für die effektive Durchführung von «Vote électronique».
Daher entschied sich der Bundesrat, sein Ziel, E-Voting als ordentlichen Stimmkanal
einzuführen, vorläufig zu sistieren. Gegenwind erhielt der elektronische Stimmkanal
zudem von einer Anfang 2019 lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium.
Immerhin entschied sich der Nationalrat für eine Motion Zanetti (svp, ZH; Mo. 19.3294)
mit dem Ziel, die Abstimmungsunterlagen elektronisch zustellen zu können. 1

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Jahresrückblick 2020: Institutionen und Volksrechte

Der Bundesrat stand als Führungsgremium 2020 ganz besonders auf dem Prüfstand,
musste er doch aufgrund der Corona-Pandemie mittels Notrechts regieren. Darüber,
wie gut ihm dies gelang, gingen die Meinungen auseinander. Die Konjunktur der sich
bunt ablösenden Vertrauensbekundungen und Kritiken schien sich dabei mit der
Virulenz der Pandemiewellen zu decken. War das entgegengebrachte Vertrauen zu
Beginn des Lockdowns im März sehr gross, nahm die Kritik am Führungsstil der
Exekutive und an den föderalistischen Lösungen mit dem Rückgang der Fallzahlen und
insbesondere auch in der zweiten Welle zu. Eine parlamentarische Aufarbeitung der
Bewältigung der Pandemie durch die Bundesbehörden durch die GPK, aber auch
verschiedene Vorstösse zum Umgang des Bundesrats mit Notrecht werden wohl noch
einige Zeit zu reden geben. Für eine Weile ausser Rang und Traktanden fallen werden
hingegen die alle vier Jahre nach den eidgenössischen Wahlen stattfindenden
Diskussionen um die parlamentarische Behandlung der Legislaturplanung sowie die
bereits fünfjährige Diskussion über ein Verordnungsveto, die vom Ständerat abrupt
beendet wurde. Im Gegensatz dazu wird wohl die Regelung über das Ruhegehalt
ehemaliger Magistratspersonen noch Anlass zu Diskussionen geben. Den Stein ins Rollen
brachte 2020 die medial virulent kommentierte Rückzahlung der Ruhestandsrente an
alt-Bundesrat Christoph Blocher.

Wie kann und soll das Parlament seine Aufsicht über die Verwaltung verbessern? Diese
Frage stand auch aufgrund des Jahresberichts der GPK und der GPDel im Raum. Dieser
machte auf einige Mängel aufmerksam, was unter anderem zur Forderung an den
Bundesrat führte, eine Beratungs- und Anlaufstelle bei Administrativ- und
Disziplinaruntersuchungen einzurichten. Der seit 2016 in den Räten debattierten
Schaffung einer ausserordentlichen Aufsichtsdelegation, die mit den Rechten einer PUK
ausgestattet wäre, aber wesentlich schneller eingesetzt werden könnte, blies hingegen
vor allem aus dem Ständerat ein steifer Wind entgegen. Ein Dorn im Auge waren dem
Parlament auch die Kader der bundesnahen Betriebe: 2021 wird das Parlament über
einen Lohndeckel und ein Verbot von Abgangsentschädigungen diskutieren. 

Das Parlament selber machte im Pandemie-Jahr eher negativ auf sich aufmerksam. Paul
Rechsteiner (sp, SG) sprach mit Bezug auf den der Covid-19-Pandemie geschuldeten,
jähen Abbruch der Frühjahrssession von einem «Tiefpunkt der Parlamentsgeschichte
des Landes». Das Parlament nahm seine Arbeit jedoch bereits im Mai 2020 im Rahmen
einer ausserordentlichen Session zur Bewältigung der Covid-19-Krise wieder auf; Teile
davon, etwa die FinDel waren auch in der Zwischenzeit tätig geblieben. Dass die
ausserordentliche Session aufgrund von Hygienevorschriften an einem alternativen
Standort durchgeführt werden musste – man einigte sich für diese Session und für die
ordentliche Sommersession auf den Standort BernExpo  – machte eine Reihe von
Anpassungen des Parlamentsrechts nötig. Diese evozierten im Falle der
Abstimmungsmodalitäten im Ständerat einen medialen Sturm im Wasserglas. Die
Pandemie vermochte damit ziemlich gut zu verdeutlichen, wie wenig krisenresistent die
Parlamentsstrukturen sind, was zahlreiche Vorstösse für mögliche Verbesserungen nach
sich zog. Kritisiert wurde das Parlament auch abgesehen von Covid-19 und zwar, weil
der Nationalrat eine eher zahnlos gewordene, schon 2015 gestellte Forderung für
transparenteres Lobbying versenkte und damit auch künftig wenig darüber bekannt sein
wird, wer im Bundeshaus zur Vertretung welcher Interessen ein- und ausgeht.

Der Zufall will es, dass die SVP 2021 turnusgemäss gleichzeitig alle drei höchsten
politischen Ämter besetzen wird. In der Wintersession wurden Andreas Aebi (svp, BE)
zum Nationalratspräsidenten, Alex Kuprecht (svp, SZ) zum Ständeratspräsidenten und
Guy Parmelin zum Bundespräsidenten gekürt. In den Medien wurde diskutiert, wie es
Parmelin wohl gelingen werde, die Schweiz aus der Covid-19-Krise zu führen. 2020
standen Regierung und Parlament aber nur selten im Fokus der Medien – ganz im
Gegensatz zu den Vorjahren als die Bundesratserneuerungs- und -ersatzwahlen für viel
Medienrummel gesorgt hatten (vgl. Abb. 2: Anteil Zeitungsberichte pro Jahr). 

Viel Druckerschwärze verbrauchten die Medien für verschiedene Ereignisse hinsichtlich
der Organisation der Bundesrechtspflege. Zum einen gab die Causa Lauber viel zu
reden. Gegen den Bundesanwalt wurde ein Amtsenthebungsverfahren angestrengt, dem
Michael Lauber mit seinem Rücktritt allerdings zuvorkam. Die Wahl eines neuen
Bundesanwalts wurde zwar auf die Wintersession 2020 angesetzt, mangels geeigneter
Kandidierender freilich auf 2021 verschoben. Die zunehmend in die mediale Kritik
geratenen eidgenössischen Gerichte, aber auch der Vorschlag der SVP, ihren eigenen
Bundesrichter abzuwählen, waren Nahrung für die 2021 anstehenden Diskussionen um
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die Justizinitiative. Was Letztere anbelangt, beschlossen die beiden
Rechtskommissionen Ende Jahr, einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative
auszuarbeiten.

Auch die direkte Demokratie wurde von den Auswirkungen der Covid-Pandemie nicht
verschont, mussten doch die Volksabstimmungen vom 20. Mai verschoben werden.
Darüber hinaus verfügte der Bundesrat Ende März einen Fristenstillstand bei den
Initiativen und fakultativen Referenden: Bis Ende Mai durften keine Unterschriften
mehr gesammelt werden und die Sammelfristen wurden entsprechend verlängert.
Auftrieb erhielten dadurch Forderungen nach Digitalisierung der Ausübung politischer
Rechte (z.B. Mo. 20.3908 oder der Bericht zu Civic Tech). Viel Aufmerksamkeit erhielt
dadurch auch der in den Medien so benannte «Supersonntag»: Beim Urnengang vom
27. September standen gleich fünf Vorlagen zur Entscheidung (Begrenzungsinitiative,
Kampfjetbeschaffung, Jagdgesetz, Vaterschaftsurlaub, Kinderabzüge). Nachdem Covid-
19 die direkte Demokratie eine Weile ausser Gefecht gesetzt hatte, wurde die
Abstimmung sozusagen als «Frischzellenkur» betrachtet. In der Tat wurde – trotz
Corona-bedingt schwierigerer Meinungsbildung – seit 1971 erst an vier anderen
Wochenenden eine höhere Stimmbeteiligung gemessen, als die am Supersonntag
erreichten 59.3 Prozent.
Das Parlament beschäftigte sich 2020 mit zwei weiteren Geschäften, die einen Einfluss
auf die Volksrechte haben könnten: Mit der ständerätlichen Detailberatung in der
Herbstsession übersprang die Idee, völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter
dem obligatorischen Referendum zu unterstellen, eine erste Hürde. Auf der langen
Bank befand sich hingegen die Transparenzinitiative, deren Aushandlung eines
indirekten Gegenvorschlags die Räte 2020 in Beschlag genommen hatte; Letzterer wird
aber wohl aufgrund des Widerstands im Nationalrat eher nicht zustandekommen. 2

Regierungspolitik

Auch 2019 trafen sich die Spitzen der vier Regierungsparteien, um im Rahmen der von-
Wattenwyl-Gespräche mit dem Bundespräsidenten und einer Delegation des
Bundesrats über wichtige anstehende Geschäfte zu diskutieren. Die Regierung nutzt
diese vier mal pro Jahr im von-Wattenwyl-Haus in Bern stattfindenden Gespräche, um
über zentrale Anliegen zu informieren und mit den Parteien über mögliche
Lösungsansätze zu verhandeln. 

Mitte Februar, kurz vor der Frühjahrssession, diskutierten Guy Parmelin, Ignazio Cassis,
der aktuelle Bundespräsident Ueli Maurer sowie Bundeskanzler Walter Thurnherr mit
den Parteien über die Europapolitik und die wirtschaftliche Entwicklung.
Aussenminister Ignazio Cassis informierte über den Stand des institutionellen
Rahmenabkommens mit der EU und über das Vorgehen beim UNO-Migrationspakt.
Diskutiert wurde weiter über die Auswirkungen des Brexit auf die Schweiz. Neo-
Wirtschaftsminister Guy Parmelin orientierte über die Konjunkturlage und über die
geplanten Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit den USA. Im Weiteren
kritisierten die Parteien, dass der Bundesrat mit seiner Weigerung, eine unabhängige
Behörde einzusetzen, die Regulierungsfolgenabschätzungen bei neuen Gesetzen
vornehmen soll, verschiedene Motionen nicht vollständig umsetze.

Um über die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge zu diskutieren, nahm die neue
Vorsteherin des VBS, Viola Amherd, erstmals als Bundesrätin an den von-Wattenwyl-
Gesprächen teil. Sie führte aus, dass der Kauf der Flugzeuge, nicht aber des ebenfalls zu
beschaffenden Systems für eine bodengestützte Luftverteidigung als
referendumsfähiger Planungsbeschluss vorgelegt werden soll. Neben Amherd, dem
Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler war auch Simonetta Sommaruga bei den
Gesprächen zugegen. Die Neo-Energieministerin informierte über die Entwicklungen in
der Klimapolitik, da das Parlament in der anstehenden Sommersession auch über das
CO2-Gesetz debattieren wird. Finanzminister Ueli Maurer berichtete zudem über den
Stand der Bundesfinanzen. Man habe ein finanzpolitisches Ausnahmejahrzehnt hinter
sich. Die Parteien wünschten schliesslich auch eine Information zur aktuellen
Europapolitik. 

Das Europadossier war dann auch wieder Gegenstand der Klausur im Vorfeld der
Herbstsession Ende August, bei der der Bundesrat in corpore teilnahm. Ignazio Cassis
informierte über die innenpolitische Diskussion, die zu den noch offenen Punkten im
Rahmenabkommen angestossen worden sei. Guy Parmelin sprach zu den
Freihandelsverhandlungen mit den Mercosur-Staaten. Diskutiert wurde zudem über die

ANDERES
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Probleme mit sogenanntem «Soft Law». Schliesslich legten die einzelnen
Departementsvorsteherinnen und -vorsteher ihre strategischen Ziele im Rahmen der
Legislaturplanung 2019–2023 dar. Die Parteien betonten dabei die Bedeutung der
Digitalisierung. 

Mitte November – also nach den eidgenössischen Wahlen und vor der ersten Session
der 51. Legislatur – diskutierten die Beteiligten Politikspitzen über die prognostizierte
konjunkturelle Abschwächung. Im Rahmen der Diskussionen rund um die Europapolitik
kam erneut der Brexit und die so genannte «Mind the gap»-Strategie zur Sprache: Die
Schweiz hat sich früh mit Hilfe von bilateralen Abkommen mit Grossbritannien auf
mögliche Szenarien vorbereitet. Debattiert wurde zudem auch der Fall «Pilatus» bzw.
der Entscheid des EDA, dass die Unterstützung der Regime von Saudi-Arabien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten durch die Pilatus Werke einzustellen sei. 3

Ende Januar 2020 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Legislaturplanung
2019–2023 vor. Sie umfasste eine Bilanz der vergangenen Legislatur (2015–2019), eine
aktuelle Lagebeurteilung und beschrieb insbesondere die drei politischen Leitlinien,
denen 18 Ziele zugeordnet waren, die mit insgesamt 53 geplanten Massnahmen die
Agenda der Regierungspolitik bestimmen sollen. 
Die Bilanz über die 50. Legislaturperiode sei gemischt, so der Bericht. 80 Prozent der
prioritären Geschäfte seien verabschiedet worden – darunter die Botschaft zum
Stabilisierungsprogramm 2017–2020, die BFI-Botschaft 2017–2020 oder die Botschaft
zur Standortförderung 2020–2023. Nicht wie geplant realisiert worden seien hingegen
ein FATCA-Abkommen mit den USA oder ein institutionelles Abkommen mit der EU, das
bereits seit 2011 als Ziel formuliert worden sei. Zu wenig schnell vorangekommen seien
auch Vorhaben zur Reform der AHV oder zur Senkung der Gesundheitskosten. Es könne
aber nicht von einer «verlorenen Legislatur» gesprochen werden, da die grossen
Leitlinien – Sicherung des Wohlstandes, Förderung des nationalen Zusammenhalts
sowie Sicherheit und internationale Zusammenarbeit – erreicht worden seien, wie
weiter im Bericht festgehalten wurde. 
Bei der Lagebeurteilung wurde im Bericht hervorgehoben, dass die kulturelle und
geografische Nähe sowie die starke wirtschaftliche Verflechtung mit der EU einen
steten politischen Austausch auf höchster Ebene bedinge. Der Schweizer
Forschungsplatz sei stark und habe ein sehr innovationsfreundliches Umfeld. Die
Schweiz spiele nach wie vor eine wichtige Rolle als Gaststaat für internationale
Organisationen. Auch stellten Terrorismus und internationale Kriminalität nach wie vor
eine grosse Herausforderung dar. Weil sie eine grosse Importabhängigkeit hinsichtlich
Energieversorgung aufweise, müsse sich die Schweiz um eine Einbettung in den
europäischen Strommarkt bemühen. Dabei sei auch die Reduktion der
Treibhausgasemissionen zu berücksichtigen, zu der sich die Schweiz verpflichtet habe.
Hervorgehoben wurden die Aussenwirtschaftsbeziehungen, die insbesondere mit China
und den USA sehr dynamisch  seien. Insbesondere die Ausfuhr chemisch-
pharmazeutischer Produkte nehme stark zu, wohingegen der Finanzplatz an Bedeutung
verliere. Gemessen am Bruttonationaleinkommen gehöre die Schweiz zu den zehn
grössten Beitraggebern an die öffentliche Entwicklungshilfe. Hervorgehoben wurden
zudem die sinkende und im internationalen Vergleich tiefe Bruttoverschuldung und die
positive Wirtschaftsentwicklung, aber auch die stetig ansteigenden Ausgaben für soziale
Sicherheit und Gesundheit. Die Schweiz habe mittlerweile einen ökologischen
Fussabdruck von 2.8 und die Konsumausgaben seien seit 2000 fast doppelt so stark
gestiegen wie die Bevölkerung gewachsen sei. Auch die Mobilität steigere sich laufend,
was sich etwa auch in der Zunahme der Verkehrsstaus bemerkbar mache, deren
volkswirtschaftliche Kosten von 2010 bis 2017 um 38.5 Prozent zugenommen hätten. Die
Bevölkerung sei mit der Lebensqualität allerdings zufrieden, insbesondere auch mit der
eigenen Gesundheit. Die abnehmende Biodiversität und das belastete Grundwasser
blieben hingegen weiterhin Herausforderungen. Seit 1980 habe sich der Anteil der
ausländischen Bevölkerung mehr als verdoppelt, die Zahl der Asylgesuche habe 2018
aber den tiefsten Wert seit 2007 erreicht. Die Erwerbslosenquote bewege sich stabil
bei 4.7 Prozent und die Erwerbsquote von Frauen habe zugenommen. Nach wie vor
bestehe aber eine Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen, so der Bericht. 
Auf der Basis dieser Lagebeurteilung schlug der Bundesrat die gleichen Leitlinien wie in
der vergangenen Legislatur vor: Wohlstand («[d]ie  Schweiz  sichert  ihren  Wohlstand
nachhaltig  und  nutzt  die  Chancen der Digitalisierung»), Zusammenhalt («[d]ie
Schweiz  fördert  den  nationalen  Zusammenhalt  und  leistet  einen Beitrag zur
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit») und Sicherheit («[d]ie  Schweiz  sorgt
für  Sicherheit,  engagiert  sich  für  den  Schutz  des Klimas und agiert als verlässliche
Partnerin in der Welt»). Mit jeweils sechs Zielen sollen diese Leitlinien eingehalten
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werden: (1) Ein ausgeglichener Bundeshaushalt und eine stabile Finanzordnung, (2) eine
effiziente und möglichst digitale staatliche Leistungserbringung, (3) stabile und
innovationsfördernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen durch die Förderung des
inländischen Arbeitskräftepotenzials, (4) die Sicherung des Zugangs zu internationalen
Märkten und zum EU-Binnenmarkt, (5) die Behauptung der Spitzenposition in Bildung,
Forschung und Innovation und die Nutzung der Chancen der Digitalisierung sowie (6)
zuverlässige und solid finanzierte Verkehrs- und IKT-Infrastrukturen sollen mithelfen,
den Wohlstand nachhaltig zu sichern. (7) Die Stärkung des Zusammenhalts der Regionen
und die Förderung der Verständigung unter den Sprachgruppen, (8) die Förderung des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Gleichberechtigung zwischen den
Geschlechtern, (9) die Reform und nachhaltige Finanzierung der Sozialwerke, (10) die
qualitativ hochstehende und finanziell tragbare Gesundheitsversorgung und ein
gesundheitsförderndes Umfeld, (11) das Engagement für multilaterale und internationale
Zusammenarbeit und die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für internationale
Organisationen sowie (12) geregelte Beziehungen mit der EU sind die Ziele, mit denen
die Förderung des nationalen Zusammenhalts und eine Stärkung der internationalen
Zusammenarbeit angestrebt werden sollen. Schliesslich sollen die (13) Steuerung der
Migration, (14) die Vorbeugung und wirksame Bekämpfung von Gewalt, Kriminalität und
Terrorismus, (15) die Kenntnis über Bedrohungen der eigenen Sicherheit, (16) die
schonende und nachhaltige Nutzung von Ressourcen, die Sicherung einer nachhaltigen
und lückenlosen Energieversorgung und die Förderung einer nachhaltigen Land- und
Ernährungswirtschaft, (17) der Einsatz für eine national und international wirksame
Umweltpolitik, den Klimaschutz und die Biodiversität sowie (18) die Massnahmen gegen
Cyberrisiken zum Schutz von Bürgerinnen und Bürgern und der kritischen Infrastruktur
mithelfen, dass die Schweiz für Sicherheit sorgt und als verlässliche internationale
Partnerin agieren kann. 
Im Bericht wurde zudem auch der Legislaturfinanzplan 2021–2023 vorgelegt, der in
allen drei Jahren mit strukturellen Überschüssen rechnet. Allerdings sei die
Unsicherheit über die Haushaltsentwicklung sehr hoch. Neu lag dem Bericht auch eine
mittelfristige Personalplanung bei, weil die eidgenössischen Räte oft moniert hätten,
darüber nicht im Klaren zu sein. Hier ging der Bericht von einem jährlichen
Ausgabenwachstum von 1.4 Prozent aus. 4

Die Beratungen der politischen Agenda des Bundesrats sind immer wieder ein
umstrittener Diskussionspunkt in den Räten. Dies zeigte sich auch bei der Beratung der
Legislaturplanung 2019–2023 während der Sommersession im Ständerat. Die
neuerliche Diskussion, ob die Legislaturplanung vom Parlament lediglich zur Kenntnis
genommen oder detailliert beraten und als einfacher, nicht bindender
Bundesbeschluss verabschiedet werden soll wie dies seit 2004 vorgesehen ist, wurde
zusätzlich durch die Corona-Krise angeheizt. Die ausserordentliche Situation zeige – so
etwa Damian Müller (fdp, LU) –, dass es richtig sei, wenn die Legislaturplanung zu einem
nicht bindenden Beschluss führe, weil der Bundesrat nur so auf unvorhergesehene
Ereignisse reagieren könne. Das bedeute aber eben auch, dass es keine langen
Beratungen und keine Legislaturplanungskommission brauche, weil dies letztlich viel zu
viel unnötige Zeit und Kosten in Anspruch nehme. Man habe bessere Instrumente, um
ganz spezifisch einzelne Massnahmen mitzusteuern, die man dann aber im konkreten
Moment anwenden solle. Eine einfache Kenntnisnahme der Legislaturplanungsbotschaft
reiche vollends. Dies habe er auch in einer parlamentarischen Initiative so angeregt, für
dessen Unterstützung der Luzerner Freisinnige denn in seinem Votum auch schon
vorsorglich warb. Heidi Z'graggen (cvp, UR) erwiderte, dass der Weg des Bundesrats, auf
den das Land gesteuert werden solle, ein genaues Hinschauen verdiene und nicht
einfach durchgewinkt werden sollte. Auch Carlo Sommaruga (sp, GE) führte die
Pandemie an, wies aber darauf hin, dass es wegen unvorhergesehener Ereignisse
wichtig sei, die Legislaturplanung auch als Legislative anpassen zu können. Thomas
Minder (parteilos, SH) wiederum reihte sich zu den Kritikern des aktuellen Vorgehens
ein und wies darauf hin, dass zahlreiche Massnahmen im Bericht nach der Corona-Krise
Makulatur geworden seien. Er warf dem Bundesrat und der
Legislaturplanungskommission deswegen «Unflexibilität» vor. Man müsse neu planen
und eine angepasste Vision präsentieren. «Die Sitzung heute Nachmittag ist für mich
ein verlorener Tag», schloss der Schaffhauser Ständerat. Auch Olivier Français (fdp, VD)
monierte, man habe für die Beratung des Papiers viel zu viel Zeit einberaumt. In der
Folge äusserte sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zu Wort und gab zu
bedenken, dass ein ans Parlament überwiesener Bundesbeschluss nicht einfach so
zurückgenommen werden könne. Man habe aber durchaus Flexibilität bewiesen, indem
eben der Bericht auch zusammen mit der Legislaturplanungskommission noch einmal
überarbeitet worden sei, was sich ja auch in verschiedenen, nachträglich zu
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debattierenden Änderungsanträgen niedergeschlagen habe. Das Parlament müsse die
Möglichkeit haben, die Planung der Regierung zu überprüfen, so die Magistratin.
Nach diesem Vorgeplänkel – eine Eintretensdebatte gab es nicht, weil Eintreten für die
Legislaturplanung obligatorisch ist – wurden in der kleinen Kammer also besagte
Änderungen diskutiert. Covid-19 spielte dabei freilich nur noch eine marginale Rolle,
indem Artikel 1 mit einem Passus ergänzt wurde, dass sich die Politik des Bundes nach
den drei Leitlinien zu richten und dabei auch die Lehren aus der Covid-19-Pandemie zu
ziehen habe. Zusätzlich wurde als Massnahme eine Vernehmlassung zu einer Revision
des Epidemiengesetzes angenommen. Der erste Änderungsantrag betraf zudem die
dritte Leitlinie, die nicht nur den Schutz des Klimas, sondern zusätzlich auch den
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen anstreben soll. Der Rat folgte mit 28 zu 13
Stimmen diesem Vorschlag und lehnte damit einen Minderheitsantrag Sommaruga ab,
der auch die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 in der dritten Leitlinie verankern
wollte. Die von Carlo Sommaruga angeführten Minderheitsvorschläge für einen
verstärkten Einbezug von Nachhaltigkeitszielen blitzten auch in der Folge samt und
sonders ab. Eine Mehrheit fand aber eine von der Legislaturplanungskommission
vorgeschlagene sprachliche Änderung einer Massnahme zur Erreichung des 2. Ziels von
Leitlinie 1 (effiziente und digitale Erbringung staatlicher Leistungen). Statt die
Bundesaufgaben «kontinuierlich» zu überprüfen, sollen sie «regelmässig» überprüft
werden. Neu eingeführt wurden zudem verschiedene zusätzliche Massnahmen in
verschiedenen Zielen: die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, eine Strategie zur
Umsetzung einer digitalen Gouvernanz, die Gewährleistung der bilateralen
Wirtschaftsbeziehungen mit der EU und dem UK, die Erarbeitung einer Strategie für
Barrierefreiheit, die Gewährleistung einer optimalen IKT-Infrastruktur in allen Regionen
der Schweiz, einen Bericht über die Rahmenbedingungen für eine Landesausstellung,
die Erneuerung der Mittel zum Schutz der Bevölkerung «gegen Bedrohungen aus der
dritten Dimension» (gemeint ist die Luftabwehr), einen Aktionsplan «Biodiversität»
sowie eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz. Lange diskutiert
wurde im Rat über Bildungsthemen. Auf taube Ohren stiess dabei die Minderheit
Chiesa (svp, TI) für eine Strategie zur Initiierung globaler Bildungsprogramme. Heidi
Z'graggen forderte vergeblich die Streichung einer von der Kommission eingeführten
Botschaft zur politischen Bildung der jungen Generation und gab zu bedenken, dass die
Bildung Sache der Kantone bleiben müsse. Angenommen wurde hingegen eine
Minderheit Juillard (cvp, JU), die als Massnahme einen Aktionsplan für die Förderung
der Mehrsprachigkeit und den Unterricht in Heimatlicher Sprache unter Einbezug der
Kantone forderte. Keine Chance hatten die Anträge von rechts, mit welchen die
Massnahmen für die geregelten Beziehungen der Schweiz zur EU gestrichen oder
wenigstens abgeschwächt hätten werden sollen. Eine Gesamtabstimmung war für diese
Art Geschäft nicht vorgesehen. Die derart ergänzte Legislaturplanung ging nun an den
Nationalrat. 5

Aufgrund der Covid-19-Pandemie beugte sich der Nationalrat als Zweitrat erst in der
Herbstsession 2020 über die Legislaturplanung 2019–2023. Covid-19 war denn auch
Gegenstand der Ausführungen der beiden Kommissionssprecherinnen, Céline Widmer
(sp, ZH) und Simone De Montmollin (fdp, GE). Das Virus habe die Bundespolitik
«durcheinandergeschüttelt». Die vor der Pandemie Ende Januar 2020 verfasste
Legislaturplanung basiere auf «rosigen Zukunftsaussichten», die mitunter wie aus der
Zeit gefallen wirkten, betonte etwa Widmer. Der Ständerat habe den Text bereits
Corona-tauglicher gemacht, indem er in einer Präambel klargestellt habe, dass die
Lehren aus der Pandemie in die Umsetzung der übergeordneten Leitlinien (Wohlstand,
Zusammenhalt und Sicherheit; ergänzt mit Klimaschutz und Digitalisierung) einfliessen
müssten – eine Aufforderung, die Simonetta Sommaruga in der Eröffnungsdebatte als
selbstverständlich entgegennahm. In einer zweitägigen Sitzung habe die nationalrätliche
Legislaturplanungskommission (LPK) aus über hundert Anträgen 25 Änderungen
vorgenommen, die jene des Ständerats ergänzten und die Legislaturplanung «Corona-
tauglich» machten, schloss Céline Widmer ihre Zusammenfassung. In der
Detailberatung müsse allerdings auch über 60 Minderheitsanträge debattiert werden,
worunter sich auch ein Rückweisungsantrag befand. 
Dieser kam aus der Fraktion der Grünen, die den Bundesrat beauftragen wollten, die
Legislaturplanung stärker «in den Kontext der Klimanotlage» zu stellen, wie Franziska
Ryser (gp, SG) den Rückweisungsantrag begründete. Da allerdings keine der anderen
Fraktionen den Antrag unterstützten und dieser entsprechend mit 166 zu 30 Stimmen
abgelehnt wurde, konnte die Detailberatung mit über 80 Wortmeldungen und mehr als
50 Abstimmungen beginnen. Die von den Kommissionssprecherinnen angetönten
Ergänzungen betrafen zuerst die übergeordneten Leitlinien: Die Leitlinie der
Wohlstandsicherung wurde mit den Chancen nachhaltiger Entwicklung sowie dem Ziel
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ausgeglichener und stabiler Bundesfinanzen angereichert. In der Folge wurden die
diversen Ziele der drei Leitlinien in drei Blöcken diskutiert.
Beim Thema Wohlstand (Block 1) soll laut der Mehrheit neu auch festgehalten werden,
dass der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft über die ausserordentlichen Covid-
Ausgaben unterbreitet. Im Rahmen der Personalstrategie wurde der Bundesrat zu einer
Stabilisierung der Personalausgaben angehalten. Ebenfalls im Rahmen der Leitlinie der
Sicherung des Wohlstands war eine Mehrheit der grossen Kammer dafür, dass der
Bundesrat noch in der laufenden Legislatur eine Botschaft für eine
Individualbesteuerung vorlegt und eine nationale Strategie zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie verabschiedet. Zudem sollen geeignete aussenwirtschaftliche Massnahmen
in ein Aussenwirtschaftsgesetz gegossen und die Vertiefung der bilateralen
Wirtschaftsbeziehungen mit der EU, Grossbritannien und den USA explizit im Bericht
verankert werden. Das Ziel der Schweiz, in Bildung und Forschung führend zu bleiben,
soll mit der Forderung nach Chancengleichheit ergänzt werden. Zudem sollen
Anreizstrategien für die Schaffung von Lehrstellen ausgearbeitet, die Schweizer
Beteiligung bei Erasmus+ gesichert und eine Strategie zur Initiierung von
Forschungsprogrammen verabschiedet werden. Auch der flächendeckende Ausbau von
5G-Technologien wurde von der Mehrheit gemäss Vorschlag der LPK in die
Legislaturplanung aufgenommen. Die insgesamt 20 Minderheitsanträge für die Leitlinie
«Wohlstandförderung» von linker und rechter Ratsseite fanden hingegen keine
Mehrheiten.
Dies war auch bei der zweiten Leitlinie (Förderung des nationalen Zusammenhalts und
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit; Block 2) mehrheitlich der Fall. Keiner
der 17 Minderheitenanträge fand eine Mehrheit – mit einer Ausnahme: Eine Minderheit
Humbel (cvp, AG) beantragte erfolgreich, dass der Bundesrat einen Bericht über die
langfristigen Folgen der demografischen Entwicklung auf die Generationenbeziehungen
ins Legislaturprogramm aufzunehmen hat. Der Begriff «Demografie» komme im
Legislaturprogramm bisher überhaupt nicht vor, obwohl der demografische Wandel ein
zentraler «Megatrend» sei, begründete Ruth Humbel den erfolgreichen Antrag der
Mitte-Links-Minderheit. Auch bei der zweiten Leitlinie wurden alle Anträge der LPK
gutgeheissen: Der Bund hat ein Verhandlungsmandat am EU-Kulturprogramm 2021-
2027 (CreativeEurope) anzustreben; es sollen ein nationaler Aktionsplan zur
Verminderung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt sowie die Botschaft zur
Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter Einbezug der Kantone
verabschiedet werden; eine Vorlage zur Weiterentwicklung und langfristigen Sicherung
der AHV soll vernehmlassungsreif gemacht werden; ein Massnahmenplan zur Umsetzung
der digitalen Transformation im Gesundheitswesen, Massnahmen zur Sicherstellung
einer nachhaltigen Heilmittelversorgung sowie eine Botschaft zur Einführung der
digitalen Patientenkarte sollen in der Gesundheitspolitik verabschiedet werden.
Im Block 3, der das Leitziel «Sicherheit und Klimaschutz» umfasste, kamen die
Volksvertreterinnen und -vertreter der Bitte der Kommissionssprecherin vollumfänglich
nach, nämlich «den Anträgen der Mehrheit zu folgen und die Anträge der Minderheiten
abzulehnen»: In der Tat wurden die 16 Minderheitsanträge allesamt abgelehnt und die
drei Ergänzungen der LPK-Mehrheit gutgeheissen: Die Förderung der Agrarforschung
mit dem Ziel, Klimaveränderungen und der Verknappung natürlicher Ressourcen
vorzubeugen, wurde entsprechend neu ebenso als Ziel in die Legislaturplanung 2019-
2023 aufgenommen wie der Beitrag der Schweiz zur Erreichung der international
vereinbarten Klimaziele, die Erhaltung der Biodiversität und ein zu verabschiedender
Bericht für eine «Umfassende Risikoanalyse und -bewertung der Schweiz». 
Die vom Ständerat bereits in der Sommersession vorgenommenen Vorschläge wurden
von der grossen Kammer alle gutgeheissen. 6

In der Herbstsession 2020 genehmigten die Räte den von der Regierung Ende Februar
2020 vorgelegten Geschäftsbericht des Bundesrates 2019. 
Erich von Siebenthal (svp, BE) berichtete im Nationalrat für die GPK und dankte den
Subkommissionen und den verschiedenen Departementsverantwortlichen, dass die
Anhörungen zu den einzelnen Bereichen im Bericht trotz Corona-Krise durchgeführt
werden konnten. Die Bewältigung der Pandemie sei dabei ein «zentrales
Querschnittthema» gewesen und die Erfahrungen der verschiedenen Verantwortlichen
in der Krise hätten nicht zuletzt zum Beschluss der GPK geführt, den Umgang der
Bundesbehörden mit der Covid-19-Pandemie näher zu beleuchten. Für die
Subkommission, die sich hinsichtlich Geschäftsbericht mit den Departementen EDI und
UVEK befasst hatte, ergriff Thomas de Courten (svp, BL) das Wort. Im EDI sei das
Erreichen der wichtigsten Legislatur-Ziele im Bereich der Altersvorsorge (Stabilisierung
der AHV, Definition der Eckwerte für die BVG-Reform, Modernisierung der Aufsicht
über die erste Säule) auf gutem Weg. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs zwecks
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qualitativ hochwertigen Mobilitätslösungen sei hingegen noch nicht optimal umgesetzt,
weil vor allem die Qualität im Personenverkehr nicht genüge. Alfred Heer (svp, ZH)
sprach für die Subkommission, die sich bei der Evaluation des Geschäftsberichts mit
dem EJPD und der BK beschäftigt hatte. Die Subkommission habe sich mit der
Umsetzung des neuen Asylgesetzes und den entsprechenden Auswirkungen für das
Bundesverwaltungsgericht auseinandergesetzt. Die Untersuchungen seien noch nicht
abgeschlossen, aber es zeigten sich «systemimmanente» Probleme, da 16.8 Prozent der
Fälle vom Gericht zurückgewiesen würden. Zudem habe die GPK bei einem Besuch des
Asylzentrums in Boudry Verbesserungen in Asylunterkünften verlangt, damit die
Privatsphäre von Asylsuchenden besser gewährleistet werde. Zudem habe sich die
Subkommission mit dem EJPD zur Rechtmässigkeit des Epidemiengesetzes unterhalten.
Mit der Bundeskanzlei habe sich die Subkommission zum Thema E-Voting ausgetauscht.
Die GPK schaue, dass das «Debakel» rund um das System der Post «nicht im Chaos
endet», so Heer. Auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga fasste den Bericht
kurz zusammen. Sie verstehe, dass der Rat wohl lieber Informationen zum aktuellen
Pandemie-Jahr 2020 hätte, der Bericht beziehe sich aber auf das Jahr 2019, «das [den
Parlamentsmitgliedern] vielleicht auch schon weit weg erscheint». Der Bundesrat habe
aber 2019 sehr viele wichtige Botschaften verabschiedet. Die grosse Kammer nahm in
der Folge diskussionslos Kenntnis vom Bericht und stimmte dem entsprechenden
Bundesbeschluss zu. 
Auch im Ständerat berichtete tags darauf zuerst die Kommissionssprecherin für die
GPK. Auch Maya Graf (gp, BL) betonte, wie schwierig es gewesen sei, die Oberaufsicht in
Krisenzeiten wahrzunehmen. Auch sie verwies auf die notwendige Aufarbeitung der
Krise und bedankte sich bei der Bundeskanzlei, die daran sei, den entsprechenden
Auftrag umzusetzen. Für die Subkommission EDA/VBS hob Charles Juillard (mitte, JU)
die Pläne des Bundesrats hervor, den UNO-Sitz Genf mit Hilfe von «Science Diplomacy»
zu stärken. Betont werden müsse zudem, wie gut es dem EDA während der Pandemie
bisher gelungen sei, Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu betreuen. Im VBS
habe das Problem «Mitholz» zu reden gegeben, welches von der GPK weiter beobachtet
werde. Auch über den Stand der Diskussionen zu «Cyberdefense» habe man sich
informiert. Hier sei insbesondere die Zusammenarbeit mit der Forschung
begrüssenswert. Matthias Michel (fdp, ZG) hob für die Subkommission EFD/WBF die
Punkte E-Government und Regulierungskosten hervor. Bei ersterem habe man noch
«Luft nach oben». Die Pandemie habe unter anderem gezeigt, wie wichtig die
Digitalisierung und eine bessere Koordination zwischen den Departementen aber auch
zwischen Verwaltung und Bevölkerung sei. Hinsichtlich Regulierung habe sich die GPK
unter anderem für die Resultate eines Monitorings interessiert, das gezeigt habe, dass
zwei Drittel der befragten Unternehmen finden, dass die bürokratische Belastung
gestiegen sei. Hier sei der Bundesrat daran, Gegensteuer zu geben, was die GPK
begrüsse. Marco Chiesa (svp, TI) fasste die Erkenntnisse der Subkommission EDI/UVEK
zusammen. Wie sein Nationalratskollege berichtete auch Chiesa über den Stand der
Reformen in den Sozialwerken. Die Auswirkungen von Covid auf die AHV seien allerdings
noch schwer abschätzbar. Im UVEK habe sich die GPK versichert, dass die Umsetzung
des «Aktionsplans Biodiversität Schweiz» zwar verspätet, aber auf gutem Weg sei. Die
Ziele für mehr Biodiversität seien freilich «de loin pas encore suffisants», so Chiesa.
Daniel Fässler (mitte, AI) ergriff schliesslich das Wort für die Subkommission EJPD/BK.
Im EJPD habe sich die GPK insbesondere zum Thema Kriminalitätsbekämpfung
informiert. Das Fedpol ermittle unter der Leitung der Bundesanwaltschaft in nicht
weniger als 70 Terrorstrafverfahren. Innerhalb der BK begrüsse die GPK die
Bestrebungen einer stärkeren Koordination und departementsübergreifenden Lenkung
digitaler Entwicklungen. Auch in der kleinen Kammer fasste die Bundespräsidentin am
Schluss den Bericht noch einmal zusammen und dankte der GPK für die
Zusammenarbeit und die «Wertschätzung», die die Kommissionen der
Regierungsarbeit entgegenbrächten. Auch in der kleinen Kammer wurde vom Bericht
Kenntnis genommen und der entsprechende Bundesbeschluss über den
Geschäftsbericht des Bundesrats für das Jahr 2019 diskussionslos gutgeheissen. 7

Nur drei Tage nach der Beratung der Legislaturplanung 2019–2023 im Nationalrat,
debattierte der Ständerat die Differenzen. Anders als bei regulären Debatten schaltet
sich bei der Legislaturplanung die Einigungskonferenz bereits im Falle von Differenzen
nach der ersten Beratung ein. Sie hatte sich der 26 Abweichungen angenommen, die
durch die Ergänzungen durch den Nationalrat entstanden waren. 
Die Mehrheit der Vorschläge des Nationalrats wurden von der Einigungskonferenz zur
Übernahme empfohlen oder sprachlich leicht angepasst. Fünf Änderungen der grossen
Kammer stiessen hingegen auf Widerstand. Zur Streichung beantragt wurde der
Vorschlag des Nationalrats, ausgeglichene und stabile Bundesfinanzen im

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2020
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Legislaturprogramm festzuschreiben. Auch die Stabilisierung der Personalausgaben
wollte die Einigungskonferenz nicht als Ziel festhalten. Die Wirtschaftsbeziehungen mit
der EU, mit Grossbritannien und den USA sollten zwar gewährleistet, aber nicht vertieft
werden. Bei der Bildung- und Forschungspolitik soll laut der Einigungskonferenz die
Chancengleichheit nicht als Ziel festgehalten werden. Und auch der flächendeckende
Ausbau der 5G-Technologie soll nicht als Legislaturziel formuliert werden. 
Der Ständerat folgte mit Ausnahme zweier Anträge allen Empfehlungen der
Einigungskonferenz. Insbesondere aus redaktionellen Gründen wollte eine knappe 20
zu 16 Stimmen-Mehrheit zum einen die Ausführungen zu einer
Aussenwirtschaftsstrategie streichen. Zum anderen wurde das Ziel einer Botschaft für
eine weitere AHV-Reform noch in der laufenden Legislatur als zu ambitiös erachtet.
Auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga plädierte dafür, hier dem Antrag der
Einigungskonferenz nicht zu folgen, da ein mehrheitsfähiger Kompromiss im AHV-
Dossier, das grossen Reformbedarf aufweise, Zeit brauche. Die abgelehnten Punkte
wurden definitiv aus dem Legislaturprogramm gestrichen und die Behandlung des
Geschäfts war für den Ständerat damit abgeschlossen. Es ging freilich noch einmal
zurück an den Nationalrat. Man habe die Legislaturplanung also noch verabschieden
können, bevor die Legislatur zu Ende sei, schloss Ständeratspräsident Hans Stöckli (sp,
BE) die Debatte. 8

Bundesverwaltung - Organisation

Wohl auch, weil der Bundesrat die Annahme des Postulats Weibel empfahl, wurde es in
der Herbstsession von der grossen Kammer stillschweigend überwiesen. Thomas Weibel
(glp,  ZH) möchte mit seinem Vorstoss vom Bundesrat in einem Bericht aufgezeigt
haben, welche Abhängigkeiten von IT-Anbietern bestehen und wie hoch das damit
verbundene Risiko bei IT-Beschaffungen ist. Weibel nahm Bezug auf seine eigene
Interpellation (Ip. 15.3943), die gezeigt habe, dass viele Informatikaufträge des Bundes
ohne öffentliche Ausschreibung vergeben würden. Es sei aufzuzeigen, inwiefern
Ausschreibungen, die Lizenzen von einem Hersteller fordern, Abhängigkeiten schaffen
oder aber den Wettbewerb auf bestimmte Produkte einschränken. 9

POSTULAT
DATUM: 30.09.2016
MARC BÜHLMANN

Stillschweigend nahm der Nationalrat in der Herbstession 2018 ein vom Bundesrat zur
Annahme beantragtes Postulat von Marcel Dobler (fdp, SG) an, mit dem dieser die
standardmässige Einführung einer E-Signatur für verwaltungsinterne Dokumente
fordert. Der St. Galler Freisinnige hatte bereits eine Motion mit der gleichen
Stossrichtung eingereicht (Mo. 18.3008), bei welcher der Bundesrat in seiner Antwort
zwar seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert hatte, die Möglichkeiten
prozessgesteuerter Dokumentation zu nutzen, es hierfür vorgängig aber noch vertiefter
Abklärungen bedürfe. Aus diesem Grund hatte Dobler seine Motion zurückgezogen und
ein Postulat eingereicht. In seiner Begründung betonte er, dass die E-Signatur die
Kosteneffizienz der Bundesverwaltung steigere. 10

POSTULAT
DATUM: 28.09.2018
MARC BÜHLMANN

Mit dem Bestreben, Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Informationen und
Dienstleistungen zunehmend auch digital zur Verfügung zu stellen, entstünden immer
mehr amts- und departementsspezifische Portale, die jedoch zu wenig vernetzt seien.
Dadurch erwachse nicht nur grosser nachfrageseitiger Aufwand – unterschiedliche
Portale verlangten nach unterschiedlicher Nutzung – sondern es entstünden auch
angebotsseitig unnötige Kosten. Mit Hilfe von elektronischen Schnittstellen müsse
deshalb ein erleichterter Informationsaustausch in der Bundesverwaltung geschaffen
und die Vorzüge der Digitalisierung umfassender nutzbar gemacht werden. Mit dieser in
eine Motion gepackten Forderung stiess Beat Vonlanthen (cvp, FR) nicht nur beim
Bundesrat, sondern auch bei seinen Ständeratskolleginnen und -kollegen auf offene
Ohren. Bundesrat Ueli Maurer betonte in der Ratsdebatte freilich, dass die
Zusammenführung und die Schaffung von Schnittstellen bei auf allen föderalen Stufen
organisch gewachsener Informatik eine «Herkulesaufgabe» darstelle. Der Vorstoss
wurde einstimmig an den Nationalrat überwiesen.
Die Volkskammer wiederum hiess ebenfalls noch in der Frühjahrssession 2019 eine
praktisch identische Motion von Franz Grüter (svp, LU; Mo. 18.4238) stillschweigend gut.
Somit dürfte der Einführung solcher Schnittstellen nichts mehr im Weg stehen, auch
wenn die gegenseitige Bestätigung der jeweils anderen Kammer noch ansteht. 11

MOTION
DATUM: 06.03.2019
MARC BÜHLMANN
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Mitte März 2019 nahm der Nationalrat stillschweigend eine Motion von Franz Grüter
(svp, LU) an, die die Einführung von elektronischen Schnittstellen in der
Bundesverwaltung forderte, um damit den direkten Informationsaustausch innerhalb
der Bundesverwaltung sowie zwischen derselben und der Bevölkerung besser
auszugestalten. Grüter kritisierte, dass elektronisch zugängliche Dienstleistungen des
Bundes via zahlreiche amts- oder departementsspezifische Portale angeboten werden.
Dies sei nicht nur kompliziert und teuer, sondern erschwere eine weiterführende
Automatisierung. Mit elektronischen Schnittstellen (API), auf die mit Annahme der
Motion der strategische Fokus gelegt werden soll, würde ein automatischer
Datenaustausch ermöglicht, was dynamische Systeme schaffen und das Potenzial der
Digitalisierung auszuschöpfen helfe. Damit liessen sich auch effizienter und günstiger
die Bestrebungen hin zu einer einzigen behördenübergreifenden Plattform
unterstützen. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt. 12

MOTION
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

Anfang Mai lag der Bericht zum Postulat Weibel (glp, ZH) vor, das vom Bundesrat eine
Einschätzung des Risikos bei IT-Beschaffungen verlangt hatte. Die zentrale Frage nach
der Höhe der Mehr- oder Minderkosten bei IT-Beschaffungen der Bundesverwaltung
aufgrund einer Abhängigkeit von IT-Anbietern konnte der Bundesrat allerdings nicht
beantworten. Ein Preisvergleich zwischen den marktmächtigen, vom Bund gewählten
Leistungserbringenden und den übrigen Anbietern sei aufgrund mangelnden
Wettbewerbs nicht möglich. Als Hilfsgrösse könne die Beschaffungsstatistik
herangezogen werde, die zeige, dass 2017 rund 10 Prozent aller Beschaffungen des
Bundes auf IT- und Telekommunikationsmittel entfielen. Die umsatzstärksten Firmen,
mit denen der Bund Verträge abgeschlossen habe, seien Acceleris, Atos, Business IT,
Elca, Global IT, Hewlett-Packard, Microsoft, Oracle, RUAG, SAP, SoftwareONE, SPIE ICS
und Swisscom, wobei Umsatzstärke nicht zwingend Abhängigkeit impliziere. Allerdings
seien der Bund wie auch Privatunternehmen in einzelnen Bereichen sehr wohl von IT-
Unternehmen mit Monopolstellung abhängig. Diese Abhängigkeit könne nicht beziffert
werden. Es sei aber zu berücksichtigen, dass die Zusammenarbeit mit marktmächtigen
Unternehmen durchaus auch Vorteile haben könne, etwa wenn ein Produkt bereits
praxiserprobt sei und aufgrund seiner Verbreitung über die gesamte Lebensdauer
günstiger sei als eine individuell entwickelte Lösung. Der Bericht schliesst mit
Handlungsempfehlungen: Bevor eine Beschaffung getätigt werde, müsse eruiert
werden, ob eine Ausschreibung nötig sei oder ob der Bedarf bundesintern abgedeckt
werden könne. Dies verlange eine bundesweite, transparente Übersicht aller
Beschaffungen sowie IT-Expertise beim Bund selber. Um das Klumpenrisiko zu senken,
sei es zudem ratsam, mehrere Anbieter zu engagieren (z.B. für Wartung, Support,
Erstellung von Hardware und Software). 13

BERICHT
DATUM: 01.05.2019
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat hiess die Motion Vonlanthen (cvp, FR), die einen erleichterten
Informationsaustausch in der Bundesverwaltung durch Einführung von elektronischen
Schnittstellen forderte, oppositions- und diskussionslos gut. Damit hatten die beiden
gleichlautenden Motionen Vonlanthen und Grüter (svp, LU; Mo. 18.4238) beide
Kammern jeweils ohne Diskussion und Gegenstimmen passiert. Das von der SPK-NR in
ihrem Bericht formulierte Ziel einer Beschleunigung der sich seit 2008 im Gange
befindlichen entsprechenden Arbeiten dürfte damit deutlich signalisiert sein. 14

MOTION
DATUM: 17.09.2019
MARC BÜHLMANN

Auch im Ständerat wurde die Motion Grüter (svp, LU) zur Einführung von elektronischen
Schnittstellen in der Bundesverwaltung ohne Opposition und ohne Diskussion
angenommen. Die SPK-SR erachte es als wichtig, den Informationsaustausch zu
vereinfachen. Allerdings seien die betroffenen Stellen, allen voran die Kantone, in die
Planung der Umsetzung miteinzubeziehen. Kommissionssprecherin Pascale Bruderer
Wyss (sp, AG) wies darauf hin, dass ein Anliegen, das vom Bundesrat ohne inhaltliche
Stellungnahme empfohlen und vom Nationalrat oppositionslos angenommen werde,
nicht umstritten sein könne. Ueli Maurer berichtete, dass der Bundesrat bereits an der
Arbeit sei. 15

MOTION
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN
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Weil sie nicht innert zweier Jahre nach Einreichung behandelt worden war, wurde eine
Motion von Rocco Cattaneo (fdp, TI) abgeschrieben, die der Digitalisierung der
Bundesverwaltung zum Durchbruch hätte verhelfen sollen, wie der Motionär seinen
Vorstoss betitelt hatte. Die Motion hätte vom Bundesrat die Schaffung einer
interdepartementalen Organisationseinheit verlangt, welche die Federführung über alle
Digitalisierungsprozesse innerhalb der Bundesverwaltung hätte übernehmen sollen. 
Der Bundesrat hatte das Anliegen im September 2018 zur Ablehnung empfohlen.
Digitalisierung sei wichtig und es liefen aktuell in der Tat zahlreiche Projekte, deren
Führung aber in jedem Departement wahrgenommen werde. Eine koordinierende Rolle
spiele dabei das Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) im EFD und es brauche im
Moment deshalb kein spezifisches Gremium. 16

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN

Da die FK-NR den Bericht des Bundesrates zu den Risiken bei IT-Beschaffungen noch
nicht behandelt hatte, forderte sie den Nationalrat auf, der vom Bundesrat beantragten
Abschreibung des Geschäfts nicht zu folgen. Die grosse Kammer kam dieser
Aufforderung im Rahmen der Verhandlungen zu den Motionen und Postulaten der
gestzgebenden Räte im Jahre 2019 (BRG 20.006) in der Herbstsession 2020
diskussionslos nach. 17

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
MARC BÜHLMANN

Der Bundesrat sei bemüht, Strategien für Innovation ständig weiterzuentwickeln,
weshalb er das Postulat der FDP-Fraktion zur Annahme empfehle, so die Stellungnahme
der Exekutive zur Forderung ebendieser Fraktion, einen Bericht zur Schaffung eines
Zentrums für Innovation in der Bundesverwaltung zu verfassen. Mit einem
interdepartemental ausgerichteten «Public Innovation Hub», der zudem die Interessen
der Kantone berücksichtige und als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Forschung und
Tech-Unternehmen fungiere, sollten innovative Ideen rasch und unkompliziert getestet
und implementiert werden können, so die Idee des freisinnigen Postulats. Dieses wurde
von der grossen Kammer in der Herbstsession 2020 diskussionslos gutgeheissen. 18

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
MARC BÜHLMANN

Weil es innert zweier Jahre nicht behandelt worden war, wurde das Postulat der FDP-
Fraktion, das eine Effizienzsteigerung beim Bund durch intelligente
Prozessautomatisierung in der Verwaltung gefordert hätte, abgeschrieben. Durch
internationale und interdepartementale Vergleiche hätte der Bundesrat berichten
sollen, wie vor allem mittels künstlicher Intelligenz Optimierungen in
Verwaltungsprozessen erzielt werden könnten. Der Bundesrat hatte in seiner
Stellungnahme auf zahlreiche, im Rahmen seiner E-Government-Strategie bereits
bestehende entsprechende Vorhaben in der Verwaltung hingewiesen und das Postulat
zur Ablehnung empfohlen. 19

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
MARC BÜHLMANN

Mit der Schaffung eines Kompetenzzentrums für künstliche Intelligenz in der
Bundesverwaltung hätte unter anderem die Effizienz in der Verwaltung gesteigert
werden sollen. Maschinelles Lernen und verwandte Technologien würden gar eine
Verbesserung der Qualität von Entscheidungen erlauben, begründete Samuel Bendahan
(sp, VD) seine Motion, die allerdings im Herbst 2020 abgeschrieben wurde, weil sie seit
zwei Jahren nicht behandelt worden war. 
Der Bundesrat hatte den Vorstoss zur Ablehnung empfohlen. Die Einsetzung einer
Arbeitsgruppe zum Thema künstliche Intelligenz sei geplant, diese solle auch
Überlegungen zu Transparenz und Ethik von digitalisierten Prozessen beleuchten und
die Schaffung eines Kompetenzzentrums prüfen. 20

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
MARC BÜHLMANN

Der Bundesrat wolle mit dem gezielten Einsatz flexibler Arbeitsformen die Attraktivität
der Bundesverwaltung als Arbeitgeberin bewahren, erklärte er in seinem Mitte
Dezember 2020 zum ersten Mal verabschiedeten Zielbild zur Ausgestaltung der
flexiblen Arbeitsformen in der Bundesverwaltung. Damit strebe er einen integralen
Ansatz und eine «optimale Verbindung der drei Dimensionen Mensch, Technologie und
Infrastruktur» an. Es gelte jeweils den idealen Einsatz örtlicher (zentral, dezentral,
mobil), zeitlicher und organisatorischer (Einzelarbeit, Kollaboration) Massnahmen den
jeweiligen Erfordernissen anzupassen. Damit liessen sich nicht zuletzt eine bessere
Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben erzielen. Der Bundesrat will das Zielbild alle
zwei Jahren prüfen und aktualisieren. 21

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 11.12.2020
MARC BÜHLMANN
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Die gesamte Bundesverwaltung soll mit Hilfe eines zentralen Daten-Hubs eine
zukunftsfähige Daten-Infrastruktur und Daten-Governance erhalten; der digitale
Austausch zwischen Behörden aller Staatsebenen aber auch zwischen Behörden und
Wirtschaft sowie Zivilgesellschaft soll mittels sogenannter «Open Access-Echtzeit-
Schnittstellen (API)» verbessert werden. Nichts weniger forderte eine Motion der
Finanzkommission des Nationalrats, die nicht einmal zwei Monate nach ihrer
Einreichung vom Nationalrat in der Wintersession 2020 überwiesen wurde. Die FK-NR
begründete ihren Vorstoss und den damit verbundenen Auftrag an den Bundesrat
damit, mittels jährlichem Bericht aufzuzeigen, wie gross der Anteil an via diesem Hub
erreichbaren und genutzten Daten ist, mit dem Ziel der Verbesserung der Beziehungen
zwischen Staat und Unternehmen bzw. Bürgerinnen und Bürgern. Das «Once-Only-
Prinzip» müsse umgesetzt werden: Standardinformationen sollen von der
Zivilgesellschaft und der Wirtschaft allen Behörden lediglich einmal mitgeteilt werden
müssen. Die FK-NR wollte ihre Motion als Ergänzung zu den bereits angenommenen
gleichlautenden Motionen Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 18.4276) und Grüter (svp, LU; Mo.
18.4238) verstanden wissen, die die Einführung von elektronischen Schnittstellen in der
Bundesverwaltung fordern. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt und
im Nationalrat wurde sie ohne Diskussion durchgewinkt. 22

MOTION
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Die Höhe der Personalausgaben in der Bundesverwaltung war in der Frühlingsession
2019 ein recht virulent diskutiertes Thema. Mit einer Motion wollte die FK-NR die
Diskussion um ein Element erweitern, das ebenfalls in aller Munde war: Konkret wollte
die Kommission den Bundesrat verpflichten, die Personalausgaben mit Hilfe der
Digitalisierung in den Griff zu bekommen. Die modernen technischen Hilfsmittel sollen
nicht nur dazu genutzt werden, die Personalausgaben jährlich zu überprüfen, sondern
es sollen Effizienzgewinne angestrebt werden. Damit soll es möglich sein, die
Personalausgaben auf dem Stand des Voranschlags 2019 zu plafonieren.
Der Bundesrat störte sich insbesondere an dieser letzten Forderung. Freilich sei dank
der Digitalisierung mit Effizienzgewinnen zu rechnen; bevor diese einträten, würde die
Automatisierung von Prozessen aber einen Mehrbedarf an personellen Ressourcen
verlangen. Zudem sei die Regierung bemüht, das Wachstum der Personalausgaben tief
zu halten, was allerdings schwierig sei, weil eine Vielzahl von Aufgaben in der
Bundesverwaltung auf Entscheide des Parlaments zurückgingen. Der Bundesrat riet
ausdrücklich von einer Plafonierung der Personalausgaben ab, da eine solche zu
unflexibel und nicht zielführend sei. 
In der nationalrätlichen Debatte machte sich Alois Gmür (cvp, SZ) für die
Kommissionsminderheit stark und wies ebenfalls auf die mangelnde Flexibilität der
Vorlage hin. Er bezeichnete ein Einfrieren der Personalausgaben gar als
«verantwortungslos». Das Parlament brauche keine «Selbstbevormundung» und sei
mündig genug, die Personalkosten jährlich über das Budget zu steuern. Bundesrat Ueli
Maurer warnte im Rat ebenfalls vor einer Plafonierung. Eine solche würde bedeuten,
dass neue Aufgaben einen Stellenabbau an anderen Orten mit sich bringen würden. Er
erinnerte an das Beispiel Agroscope: Dort wollte der Bundesrat Stellen einsparen, was
zu einem Aufschrei bei allen Kantonen und Fraktionen geführt habe. Maurer wies die
Volksvertreterinnen und Volksvertreter darauf hin, dass sie nicht immer ganz kohärent
seien. Diese folgten hingegen der Mehrheit der Kommission und überwiesen die Motion
mit 100 zu 83 Stimmen (keine Enthaltungen) an den Ständerat. Die 100 Stimmen
stammten aus den geschlossenen Fraktionen der SVP und der GLP sowie aus der FDP
(eine Nein-Stimme) und von einer Minderheit der BDP. 23

MOTION
DATUM: 12.03.2019
MARC BÜHLMANN

Weil der Bundesrat die Annahme des Postulats von Min Li Marti (sp, ZH) beantragt hatte,
hätte die Idee einer kurzfristigen Beschäftigung von IT-Spezialistinnen und
-Spezialisten in der Bundesverwaltung im Rahmen eines Innovation-Fellowship-
Programms eigentlich stillschweigend überwiesen werden können. Die Ausarbeitung
eines Vorschlags zum befristeten Engagement von talentierten Spezialistinnen und
Spezialisten zwecks Verstärkung des Innovationspotenzials der Bundesverwaltung
wurde jedoch von Matthias Jauslin (fdp, AG) bekämpft, was eine Diskussion im Rat nötig
machte. 24

POSTULAT
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN
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Die Diskussion um das von Matthias Jauslin (fdp, AG) bekämpfte Postulat von Min Li
Marti (sp, ZH) für eine kurzfristige Beschäftigung von IT-Spezialistinnen und
-Spezialisten zwecks Zusammenarbeit mit IT-Fachleuten aus der Verwaltung im
Rahmen eines Innovation-Fellowship-Programms fand in der Sommersession 2019
statt. 
Die Zürcher SP-Vertreterin legte dar, dass der Austausch zwischen jungen IT-Talenten
aus der Wirtschaft und den Verantwortlichen in der Bundesverwaltung zu einem
eigentlichen Digitalisierungsschub führen könne. Gemeinsam könnten neue,
bedürfnisgerechte und innovative Projekte angegangen werden, die erst noch billiger
sein könnten als extern in Auftrag gegebene Produkte. Matthias Jauslin erachtete
Innovation ebenfalls als wichtig, gab aber zu bedenken, dass es bereits zahlreiche
Projekte und Programme gebe und das Postulat lediglich eine weitere Baustelle
bedeute, die zusätzlichen bürokratischen Aufwand generiere, den die
Bundesverwaltung zu tragen habe. Es sei besser, sich auf laufende Projekte zu
konzentrieren und diese zu Ende zu führen, als immer wieder neue «Zeitfresser» zu
generieren, die den Erwartungen dann nicht entsprechen würden. Der Bundesrat, der
das Postulat zur Annahme empfohlen hatte, wurde von Finanzminister Ueli Maurer
vertreten. Die Verwaltung gehöre hinsichtlich neuer Technologien «wahrscheinlich
nicht ganz zu den innovativsten» und deshalb sei die ja doch recht bescheidene
Forderung des Postulats, während eines Jahres zwei Fellows an einer
Querschnittfunktion einzubinden, sehr zu begrüssen. Der Bundesrat gedenke sowieso,
in eine ähnliche Richtung zu gehen und mit der Annahme des Postulats hätte er auch
formal die Zustimmung des Parlaments. Diese wurde ihm in der Abstimmung in der Tat
erteilt: Mit 116 zu 70 Stimmen (1 Enthaltung) wurde das Postulat angenommen. Nur die
geschlossene SVP-Fraktion und sechs der total 31 anwesenden FDP-Mitglieder lehnten
den Vorstoss ab. 25

POSTULAT
DATUM: 12.06.2019
MARC BÜHLMANN

Es gebe durchaus Sympathien für das Anliegen der Motion der Schwesterkommission,
sagte der Kommissionssprecher der FK-SR, Hannes Germann (svp, SH). Deren Ziel etwa,
die Personalausgaben in der Bundesverwaltung im Griff zu behalten, sei unbestritten.
Man müsse aber auch dem Bundesrat recht geben, der den Anteil der Personalausgaben
an den Gesamtausgaben in den letzten 10 Jahren konstant bei 8 Prozent gehalten habe.
Die vom Nationalrat angenommene Motion der FK-NR, welche die Personalausgaben
mit Hilfe der Digitalisierung in den Griff zu bekommen gedenkt, habe aber
insbesondere den Haken, dass die vorgesehene Plafonierung der Personalausgaben auf
den Stand des Voranschlags 2019 die Budgethoheit des Parlaments arg beschneide.
Zudem ginge damit der Spielraum für Teuerungsanpassungen verloren, was zur Folge
hätte, dass die Teuerung entweder nicht ausgerichtet oder aber mittels Stellenabbaus
finanziert werden müsste. Zwar würden sich aus der Digitalisierung möglicherweise
Effizienzgewinne ergeben, in einem ersten Schritt bedeute Digitalisierung aber vor
allem Mehrausgaben. Die Mehrheit der Kommission lehne die Motion deshalb ab.
Werner Hösli (svp, GL), der für die Minderheit das Wort ergriff, erinnerte daran, dass
man ja mit der Abschreibung der Motion der FK-SR (Mo. 15.3494) darauf verzichtet
habe, die Personalausgaben über Köpfe zu steuern, weil man über Finanzen steuern
wolle. Dies sei ja jetzt aber genau das Anliegen dieser Motion, weshalb nicht zu
verstehen sei, dass diese ebenfalls abgelehnt werde. Es brauche hier dringend
Vorgaben, weil die Personalkosten nur in eine einzige Richtung gingen, «nämlich nach
oben».
Finanzminister Ueli Maurer argumentierte gegen die Motion. Der Bundesrat bemühe
sich, die Personalkosten im Griff zu behalten. Er müsse aber darauf hinweisen, dass es
das Parlament sei, das mit neuen Vorstössen immer wieder neue Aufgaben schaffe und
so auch immer mehr Personal fordere – auch wenn der Ständerat immer wieder helfe,
hier Schaden zu begrenzen. Einfrieren oder Plafonieren könne nicht die Lösung sein.
Durch Kürzen von Krediten im Budget habe das Parlament viel direkteren Einfluss,
weshalb die Motion nicht notwendig sei. 
Die kleine Kammer nahm den magistralen Steilpass auf und begrenzte sozusagen den
Schaden durch Versenken der Motion mit 31 zu 4 Stimmen. 26
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Mitte September 2020 legte der Bundesrat den Bericht in Erfüllung des Postulats von
Min Li Marti (sp, ZH) vor, mit dem diese die Möglichkeiten für eine kurzfristige
Beschäftigung von IT-Spezialistinnen und -Spezialisten beleuchtet haben wollte. Die
Möglichkeit für sogenannte «Fellowship-Programme», also befristete Anstellungen von
jungen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, Technikerinnen und Technikern
oder ganz allgemein von «Personen, mit Potential die Innovation zu fördern», bestehe
bereits heute, wurde im Bericht ausgeführt. Hochschulpraktika, aber auch die gut
funktionierende Zusammenarbeit mit Hochschulen und mit Unternehmen würden
bereits heute gefördert und stellten auch ein spezifisches Ziel der Personalstrategie
«Bundesverwaltung 2020-2023» dar. Bestehende Netzwerke würden im Rahmen dieser
Strategie adaptiert, ergänzt und weiterentwickelt, schloss der Bericht. 27

BERICHT
DATUM: 18.09.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Zusätzlich zu den zahlreichen Vorstössen, mit denen das Parlament auch in
Krisenzeiten handlungsfähig bleiben soll und die im Herbst 2020 noch der Behandlung
harrten, wollte die SPK-NR mit einer parlamentarischen Initiative rasch
Voraussetzungen für eine virtuelle Teilnahme an Abstimmungen im Parlament
schaffen. Die Kommission fasste Ende Oktober 2020 ihren Entschluss für eine
temporäre Regelung, mit der auch jene Parlamentsmitglieder an Abstimmungen
teilnehmen könnten, die aufgrund von Covid-19 in Quarantäne oder Isolation sind und
bei denen deshalb eine physische Präsenz nicht möglich ist. Die Ratsdebatte könne per
Live-Stream verfolgt und die Stimme mittels sicherem Verfahren aus der Distanz
abgegeben werden, so die Vorstellung der SPK-NR. Damit könnte auch allfälligen,
krankheitsbedingten Verzerrungen der Stimmverhältnisse vorgebeugt werden. 
Zwar beugte sich die SPK-SR der Dringlichkeit des Anliegens, indem sie es nur 18 Tage
nach Einreichen durch die Schwesterkommission behandelte, dem Anliegen selber
wollte sie aber keine Folge geben. Mit 7 zu 6 Stimmen zwar nur knapp äusserte sie vor
allem staatspolitische Bedenken: Eine Ratsdebatte müsse nicht nur verfolgt und
darüber abgestimmt werden; ein der Abstimmung vorangehender Austausch zwischen
Parlamentsmitgliedern sei ebenfalls bedeutender Bestandteil des
Entscheidungsprozesses. Dieser verlange aber die physische Präsenz der
Ratsmitglieder, so die Begründung.
Der Vorstoss, der schon in der Wintersession 2020 hätte umgesetzt werden sollen, war
damit vom Tisch, nicht aber das Thema selber, das Inhalt weiterer Vorstösse darstellte.
Diese beinhalteten etwa Vorschläge für virtuelle Sitzungen bzw. Sitzungsteilnahmen (Pa.
Iv. Reimann [svp, SG; 20.479]) oder für alternative Arbeitsrhythmen (Pa. Iv. Marra [sp,
VD; 20.476]). Zudem doppelte die SPK-NR kurz nach der Absage ihrer
Schwesterkommission mit einem neuerlichen, dringlichen Vorstoss nach. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Die Fläche des Bundesplatzes müsste mit Bäumen bepflanzt werden, um den Bedarf
des Parlaments an Papier für ein Jahr zu decken. Zehn Millionen Blatt Papier seien 2016
laut Ratsbüro für Parlament und Parlamentsdienste gebraucht worden, was Kosten von
CHF 5'000 pro Ratsmitglied entspreche. Damit müsse Schluss sein, forderte Sebastian
Frehner (svp, BS) in seiner Motion für einen digitalen Ratsbetrieb. Das Parlament müsse
bis Ende 2019 papierlos werden. Die Digitalisierung sei so weit fortgeschritten, dass
dies möglich sei; einzig das Extranet müsse noch benutzerfreundlicher werden. 
Das Büro-NR empfahl in seiner Stellungnahme die Motion zur Annahme. Nicht nur aus
Gründen der Nachhaltigkeit, sondern auch um die Arbeit der Parlamentarierinnen und
Parlamentarier zu erleichtern, unterstütze es das Anliegen. Es verwies zudem auf das
Büro-SR, das bereits beschlossen hatte, die Unterlagen für die Frühjahrssession 2018
versuchsweise elektronisch zu verteilen. Mit der Annahme der Motion würde der
Nationalrat entsprechend signalisieren, dass er dazu auch bereit wäre. Dieses Signal
wurde durch die stillschweigende Annahme der Motion schliesslich auch erteilt. 29
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Das Büro-NR hatte bei seiner Zustimmung zur Idee eines papierlosen und digitalen
Ratsbetriebs, wie er mittels einer Motion von Sebastian Frehner (svp, BS) gefordert
wird, darauf hingewiesen, dass es dafür wohl keine Erlassänderung brauche, sondern
der Verwaltungsdelegation ein Mandat erteilt werden könne, mit dem die Mittel für den
digitalen Ratsbetrieb prioritär gesprochen werden könnten. Diese Idee nahm das Büro-
SR auf und änderte die Motion entsprechend ab: Die Verwaltungsdelegation soll den
Parlamentsdiensten einen Auftrag erteilen, worauf diese einen Umsetzungsplan mit
Fristen und Kosten vorlegen sollen. In seinem Bericht präsentierte das Büro-SR zudem
die Auswertung eines Versuchs im Ständerat, mit dem Beschlussgrundlagen für
Ratsgeschäfte (Fahnen, Kommissionsberichte- und anträge) in einem PDF-Dokument
zusammengestellt wurden. Auch wenn die Mehrheit der 20 antwortenden
Ständeratsmitglieder – deren 32 hatten am Versuch teilgenommen – diesen als nützlich
bezeichnete und ihm mehrheitlich gute Noten gab – immerhin waren auch neun
Ständerätinnen und -räte der Meinung, dass Papier nicht ersetzt werden könne –, habe
der Versuch gezeigt, dass es für die unterschiedlichen Arbeitsweisen nicht genüge,
lediglich Dokumente digitalisiert abzugeben. Für einen wirklich digitalisierten
Ratsbetrieb brauche es grundlegende Änderungen, die in der vom Motionär verlangten
Frist nicht umsetzbar seien. Die neue Formulierung der Motion erlaube eine
schrittweise Anpassung, die zumindest im Moment keine Kosten verursache und keine
Erlassänderungen nötig mache. Der Ständerat überwies die so veränderte und vom
Büro-SR einstimmig zur Annahme empfohlene Motion stillschweigend zurück an den
Nationalrat. 30

MOTION
DATUM: 27.09.2018
MARC BÜHLMANN

Das Büro-NR hiess die vom Büro-SR angebrachte Modifizierung der Motion Frehner
(svp, BS) für einen digitalen Ratsbetriebs mit 9 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung gut und
empfahl entsprechend die Annahme des veränderten Vorstosses. Die von der Motion
verlangte Umsetzungsfrist sei in der Tat nicht realistisch und der lange Weg zum
papierlosen Ratsbetrieb müsse besser schrittweise gegangen werden. Der Auftrag an
die Verwaltungsdelegation sei deshalb zielführend. 
Dies sah eine Minderheit des Büros allerdings anders: Wie Thomas Aeschi (svp, ZG) für
ebendiese Minderheit im Rat argumentierte, sei das Problem, dass die
Verwaltungsdelegation immer mehr Kompetenzen erhalte. Dies sei auch deshalb
stossend, weil nicht immer alle Fraktionen in diesem Gremium vertreten seien. Die
Parlamentarische Informatik-Testgruppe (PIT) würde sich hier besser eignen. Damit
aber nicht der Eindruck entstehe, er sei gegen den papierlosen Ratsbetrieb, ziehe er
den Minderheitsantrag zurück. Der Sprecher des Büros, Balthasar Glättli (gp, ZH), wies
darauf hin, dass die Verwaltungsdelegation wohl auch die PIT beiziehen werde. Mit der
Annahme der Motion könne die Digitalisierung des Ratsbetriebs vorangetrieben
werden. Dies sah auch die Ratsmehrheit so, die die modifizierte Motion mit 130 zu 44
Stimmen bei 6 Enthaltungen annahm. 43 der ablehnenden Stimmen stammten aus der
SVP-Fraktion, begleitet von Albert Vitali (fdp, LU) von der FDP-Fraktion. 31

MOTION
DATUM: 03.12.2018
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Die Chancen von «Civic Tech» nutzen will Damian Müller (fdp, LU). Der Luzerner
Kantonsvertreter bemängelt die Strategie des Bundesrates für eine digitale Schweiz, die
im gleichnamigen Bericht lediglich E-Voting als Instrument für eine Bereicherung der
politischen Partizipation mittels Digitalisierung betrachte. Der Begriff «Civic
Technology» bezeichnet Informationstechnologien mit denen das politische
Engagement und die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gefördert werden soll.
Müller regte an, dass der Bundesrat in einem durch sein Postulat verlangten Bericht
darlegt, welche weiteren Möglichkeiten es gäbe: Digitale Technologien könnten zum
Beispiel auch die Anhörungen und Vernehmlassungen oder die Interaktion mit
Behörden sowie mit Politikerinnen und Politikern vereinfachen. Eine Weiterentwicklung
des demokratischen Systems, auch ausserhalb von E-Voting und E-Government, sei
zwingend nötig. 
Der Bundesrat begrüsste das Postulat und schlug vor, einen gemeinsamen Bericht zum
Postulat Müller und zum im Nationalrat bereits im Mai 2017 angenommenen Postulat
Hausammann (Po. 17.3149) zu verfassen. Markus Hausammann (svp, TG) hatte damals
angeregt, die Vernehmlassungsverfahren effizienter zu machen. Bundeskanzler
Thurnherr machte in der Debatte freilich darauf aufmerksam, dass Digitalisierung kein
Selbstzweck sei und man immer auch abwägen müsse, was an Zeit zu gewinnen und an
Gehalt zu verlieren sei. Demokratie dürfe nicht mit dem «Messen der politischen
Tageslaune» verwechselt werden. Der Rat nahm das Postulat stillschweigend an. 32
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Anfang Mai legte der Bundesrat seinen Bericht zur Erfüllung der Postulate Müller (fdp,
LU; Po. 17.4017) und Hausammann (svp, TG; Po. 17.3149) vor, mit dem die Möglichkeiten
für eine Verbesserung der politischen Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern mittels
Digitalisierung ausgelotet werden sollten. Im Bericht wurde präzisiert, dass die
Postulate die Betrachtung lediglich eines Teilbereichs von «Civic Tech» verlangten –
das Postulat Müller trug diesen Begriff im Titel –, nämlich die so bezeichnete «e-
discussion», also die digitalisierte Teilhabe an der politischen Meinungsbildung. Der
Bericht selber wollte aber einen weiteren Fokus einnehmen und auch die Chancen des
elektronischen Abstimmens («E-Voting»), der digitalen Unterschriftensammlung («E-
collecting») oder der digitalisierten Dienstleistungen des Staates («E-Government»)
beleuchten. Das politische System der Schweiz biete verschiedene Elemente, deren
Digitalisierung Anreize für Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger setzen könnten – so
die Prämisse des Berichtes. Grundsätzlich habe Digitalisierung das Potenzial, Hürden
etwa für Informationsbeschaffung oder Koordination zu senken. Eine durch
Digitalisierung mögliche frühere und stärkere Einbindung von politisch Interessierten
berge aber auch Risiken, da politisches Vertrauen und Legitimität stets auch
transparente Prozesse und repräsentative Institutionen voraussetzten: Die
Digitalisierung werde die politische Kultur zwar verändern und rechtliche sowie
institutionelle Anpassungen nötig machen, das politische Vertrauen dürfe dadurch aber
nicht untergraben werden. Es handle sich dabei um eine Gratwanderung.
Gestützt auf den in der Politikwissenschaft gebräuchlichen Policy-Zyklus lotete der
Bericht Anwendungsmöglichkeiten für Digitalisierung aus. Bei allen Etappen des
Entscheidungszyklus' seien dank Digitalisierung vor allem Vereinfachungen in den
Bereichen der Informationsgewinnung und -verbreitung sowie bei der Koordination
zwischen Akteuren möglich. Ad-hoc-Netzwerke könnten etwa einfacher Einfluss auf das
Agenda-Setting nehmen, Bürgerinnen und Bürger könnten bei der Problemanalyse
leichter auf Experteninformationen zurückgreifen und so etwa mittels E-
Vernehmlassungen auch Lösungsvorschläge einbringen, wobei die Auswertung der
Stellungnahmen ebenfalls digitalisiert und vereinfacht werden könnte. Möglichkeiten
beschrieb der Bericht auch für die Etappe des formellen Entscheidungsprozesses: E-
Voting und E-Collecting könnten die Beteiligung nachhaltig stärken, Informationen aus
der parlamentarischen Debatte könnten digital einfacher und komprimiert zur
Verfügung gestellt werden und gar neue, innovative Entscheidungsverfahren seien
denkbar, mit denen etwa die Stärke einer Präferenz ausgedrückt werden könnte
(«quadratic voting»). Die Möglichkeit für mehr Transparenz bei der Phase der
Umsetzung eines Entscheids und die Chancen, die «Big Data» bei der Politikevaluation
böten, wurden vom Bericht ebenfalls als mögliche positive Folgen der Digitalisierung
hervorgehoben. 
Auch auf die Risiken der Digitalisierung ging der Bericht ausführlich ein. Die
Auswirkungen dürften kurzfristig eher überschätzt, langfristig aber unterschätzt
werden. So sei dauerhafter politischer Einfluss nach wie vor von einem genügend
grossen Organisationsgrad eines politischen Akteurs abhängig, auch wenn durch
Digitalisierung die Organisationskosten gesenkt würden. Es stelle sich zudem die Frage
einer behördlichen Kontrolle privater digitaler Plattformen, die politische
Informationen zur Verfügung stellten. Digitalisierung könne zudem der Personalisierung
und Polarisierung der Politik Vorschub leisten, zu einer «Zersplitterung der
Öffentlichkeit» und zu «Echokammern» führen, also zu einer nur noch sehr
spezifischen und einseitigen Information. Zentral sei zudem die Diskussion um
Datenschutz und -sicherheit. 
In vier Bereichen machte der Bericht Handlungsbedarf aus: Erstens müssten Daten zu
politischen Geschäften integriert werden. «Es ist zum heutigen Zeitpunkt nicht
möglich, ein Geschäft – beispielsweise eine Volksinitiative oder eine Botschaft des
Bundesrates an das Parlament – über die verschiedenen Etappen des Policy-Zyklus aus
einer einzigen Quelle zu verfolgen», kritisierte der Bericht. Zweitens solle die
Diskussion um E-Voting und E-Collecting weitergeführt werden. Drittens solle ein
bundeseigenes Online-Portal für Petitionen sowie eine E-Volksmotion geprüft werden.
Als vierter Punkt erhielt im Bericht das Vernehmlassungsverfahren viel Aufmerksamkeit;
dieses stehe «etwas im Schatten der direktdemokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten».
Es sei prüfenswert, ob eine Digitalisierung des Verfahrens zu stärkerer Teilnahme,
vermehrtem Austausch und gar zu mehr Transparenz bei der Auswertung der
Stellungnahmen durch die Verwaltung führen könne.
Gestützt auf die Überlegungen wurden im Bericht schliesslich drei Massnahmen
formuliert: Erstens soll die Bundeskanzlei zusammen mit dem
Informatiksteuerungsorgan des Bundes, dem Bundesamt für Statistik, dem
Bundesarchiv und den Parlamentsdiensten ein Datenmodell für politische Geschäfte
entwickeln, mit dem alle relevanten Informationen, Daten und Quellen an einem Ort
zusammengefasst werden. Zweitens soll die Bundeskanzlei «E-Vernehmlassungs»-
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Projekte initiieren, die zu administrativen Vereinfachungen und einer Anreicherung des
Vernehmlassungsverfahrens führen sollen. Drittens soll die Bundeskanzlei prüfen, ob
eine Publikationsplattform für Petitionen geschaffen werden soll. 33

Mit seiner Motion forderte Carlo Sommaruga (sp, GE) die Förderung der Entwicklung
von elektronischen Tools zur Ausübung der politischen Rechte. Covid-19 habe gezeigt,
dass die Entwicklung digitaler Tools mit rasender Geschwindigkeit vorangetrieben
werde. Informationstechnologien seien auch in der Politik nicht mehr wegzudenken.
Vor allem Kampagnen und Unterschriftensammlungen würden mit neuen Technologien
betrieben. Die Verwaltung trete hingegen an Ort und Stelle und mit den Rückschritten
im E-Voting würden die politischen Rechte der Auslandschweizerinnen und -schweizer
mit Füssen getreten. Die Probleme müssten nun neu angegangen, und in
Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Wissenschaft müssten Instrumente
entwickelt werden, mit denen die politischen Rechte auch elektronisch ausgeübt
werden könnten. 
In seiner Antwort verwies der Bundesrat auf seinen Bericht zu «Civic Tech» und die
dort beschriebenen Massnahmen, die erfasst worden seien. Unter anderem werde dort
auch eine Neuausrichtung für E-Voting angestrebt, weshalb kein zusätzlicher
Handlungsbedarf bestehe und die Motion abgelehnt werden sollte. 
Der Ständerat hiess in der Herbstsession 2020 dann aber einen Ordnungsantrag von
Charles Juillard (cvp, JU) gut, der das in seinen Augen emotionale Thema von der SPK-
SR vorbehandelt haben wollte. Man habe in der Tat ein wenig das Gefühl, dass der
Bundesrat die prospektive Strategie aus den Augen verloren habe – so der Jurassier. 34

MOTION
DATUM: 17.09.2020
MARC BÜHLMANN

Für Beat Rieder (cvp, VS) hatte die Corona-Pandemie verdeutlicht, dass die
gesetzlichen Grundlagen fehlen, mit der die Institutionen der direkten Demokratie auch
in einer ausserordentlichen Lage funktionieren. Rieder spielte in der Begründung für
seine Motion «Bewahrung der demokratischen Rechte» auf die Notverordnungen des
Bundesrats an, auf deren Grundlage das Sammeln von Unterschriften für Initiativen und
Referenden im Rahmen eines Fristenstillstands verboten worden war und die zu einer
Verschiebung der geplanten eidgenössischen Abstimmungen von Mai auf September
2020 geführt hatten. Er forderte deshalb von der Regierung, dass sie solche
Massnahmen in einem ordentlichen Bundesgesetz regle. Damit die Institutionen auch in
Ausnahmesituationen funktionierten, müsse zudem «digitale Kompetenz und digitale
Bereitschaft» gefördert werden. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da er im Bereich der Ausübung
der politischen Rechte keinen Handlungsbedarf sehe. Vor dem Hintergrund von Covid-
19 seien aber die Prozesse der Durchführung von Abstimmungen und Wahlen und der
Ausübung der Volksrechte zu überprüfen. Digitalisierung werde zudem vom Bundesrat
in der Legislaturplanung als zentrales Anliegen behandelt, somit brauche es dazu keine
weiteren Vorstösse mehr.
In der Herbstsession 2020 machte Beat Rieder jedoch eindringlich darauf aufmerksam,
dass der Bundesrat nicht Prozesse überprüfen solle, sondern dass das Parlament als
Gesetzgeber bestimmen müsse, wie solche Prozesse in Krisenzeiten organisiert werden
müssten. Er stellte die rhetorische Frage, was gewesen wäre, wenn Covid-19 wenige
Monate früher, während der eidgenössischen Wahlen 2019 ausgebrochen wäre.
Bundeskanzler Walter Thurnherr versuchte darauf aufmerksam zu machen, dass der
Bundesrat den Fristenstillstand auch deshalb beschlossen habe, weil das Parlament
aufgrund des Sessionsabbruchs im März nicht mehr tagte und gemäss geltenden Fristen
etwa der Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative nicht mehr hätte
debattiert werden können. Für eine Verschiebung von Abstimmungen sei der Bundesrat
zudem nicht auf Notrecht angewiesen, sie liege laut dem Bundesgesetz über die
politischen Rechte in dessen Kompetenz. Auch Thomas Minder (parteilos, SH) sprach
sich gegen eine gesetzliche Regelung eines Fristenstillstands aus, da man so aus einer
ausserordentlichen Massnahme eine Regel mache. Die Kantonsvertreterinnen und
-vertreter entschieden sich jedoch mit 32 zu 3 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sehr
deutlich für Annahme der Motion. 35
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dossier: Vote électronique – 2000 bis 2022

Beauftragt durch mehrere Digitalisierungsvorstösse des Parlaments legte der Bundesrat
2002 einen Bericht zu Chancen und Risiken der elektronischen Ausübung der
politischen Rechte, der so genannten «Vote électronique» vor, worunter
elektronisches Abstimmen und Wählen (E-Voting), elektronisches Sammeln von
Unterschriften (E-Collecting) und die elektronische Behördeninformation bei Wahlen
und Abstimmungen verstanden wird. 
In der Folge wurden in einzelnen Gemeinden (in den Kantonen GE, NE, ZH) vom Bund
bewilligte Pilotprojekte zu E-Voting durchgeführt, über die der Bundesrat 2006 einen
eher zurückhaltenden Bericht vorlegte. Es gelte «Sicherheit vor Tempo», E-Voting solle
demnach vor allem Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern dienen. In der Folge
führten zwölf Versuchskantone (BE, LU, FR, SO, BS, SH, SG, GR, AG, TG, NE, GE) mit drei
unterschiedlichen Systemen E-Voting für im Ausland wohnhafte Stimmberechtigte ein.
In den Kantonen Genf und Neuenburg konnte zudem eine begrenzte Zahl an in den
beiden Kantonen wohnhaften Personen elektronisch abstimmen und wählen. 
2013 legte der Bundesrat einen neuerlichen Bericht vor, in dem er für die
Nationalratswahlen 2015 die Nutzung von E-Voting durch eine Mehrheit der
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ankündigte. In der Folge scheiterten
verschiedene Vorstösse, die eine raschere Gangart forderten, genauso wie Vorstösse,
die den Ausbau von E-Voting aus Sicherheitsbedenken bremsen wollten. Insgesamt
nahm aber die Skepsis gegenüber der sicherheitstechnischen Umsetzung von E-Voting
zu und 2015 erteilte der Bundesrat neun Kantonen aufgrund sicherheitstechnischer
Mängel des von ihnen benutzten Systems keine Bewilligung für E-Voting mehr. In der
Folge standen lediglich noch das System des Kantons Genf und ein neu entwickeltes
System der Schweizerischen Post zur Verfügung. 
Bis Ende 2016 hatte die Hälfte aller Kantone Erfahrungen mit E-Voting gesammelt. Der
Bundesrat sprach sich 2017 für flächendeckendes E-Voting als ordentlichen dritten
Kanal aus und legte 2018 eine entsprechende Revision des Bundesgesetzes über die
politischen Rechte vor. Den Kantonen bliebe allerdings freigestellt, ob sie
elektronisches Abstimmen und Wählen nutzen wollen.  
Die bundesrätliche Unterstützung für E-Voting begegnete jedoch 2018 wachsendem
Widerstand. Zwar scheiterten zwei parlamentarische Initiativen, die ein Moratorium für
E-Voting verlangten, 2019 wurde aber eine entsprechende Volksinitiative lanciert (die
allerdings 2020 an der Unterschriftenhürde scheiterte). Ende 2018 kündigt der Kanton
Genf an, sein System aus Kostengründen nicht weiter zu betreiben. Eine
Standesinitiative, die den Bund zur Mitfinanzierung aufgefordert hatte, wurde
abgelehnt. Einziges verbleibendes System war damit jenes der Post, was auf Kritik
stiess, auch weil es sich bei einem Stresstest 2019 als zu wenig sicher erwies. Der
Bundesrat stoppte in der Folge die Bemühungen, E-Voting als dritten Kanal für die
Stimmabgabe einzuführen, und richtete 2020 den Versuchsbetrieb neu aus. Die
nötigen revidierten Verordnungsgrundlagen traten per 1. Juli 2022 in Kraft. Die Post
entwickelte in der Zwischenzeit ein verbessertes System, das von unabhängigen
Expertinnen und Experten überprüft wurde, 2022 aufgrund weiterhin bestehender
Mängel aber noch keine Bewilligung erhielt. 

2018 gab der Bundesrat bekannt, dass E-Collecting nicht weiterverfolgt werden sollte.
Dies stiess auf Kritik, weil Digitalisierung im Sinne von «Civic Tech» laut dem Parlament
möglichst viele Aspekte umfassen sollte. Die Plattform «WeCollect» und andere
ähnliche Vorhaben, die Unterschriftenbögen online anbieten und Netzwerke von
potenziell Unterschriftswilligen schufen, schienen Unterschriftensammlungen zu
vereinfachen. 2021 verlangte der Nationalrat per Postulat einen Bericht über eine
mögliche Einführung digitalen Unterschriftensammelns. 

Chronologie
2000: Vorstösse zu «E-Switzerland» 
2002: Bericht des Bundesrats zu Chancen, Risiken und Machbarkeit elektronischer
Ausübung politischer Rechte
2002-2005: Versuche mit E-Voting (Anières, Testgemeinden Abstimmung vom 26.9.04;
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Testgemeinden Abstimmung vom 27.11.04)
2006: Bericht des Bundesrats zu den Pilotprojekten
2013: Evaluationsbericht des Bundesrats zu Vote électronique 2006-2012
2013-2019: Verschiedene Vorstösse zur Beschleunigung (z.B. Mo. 11.3879, Mo. 15.4260),
aber auch für eine Einschränkung der Pilotprojekte (z.B. Mo. 13.3812, Pa.Iv. 15.412, Mo.
15.4237; Pa.Iv. 17.471 und Pa.Iv. 18.420; Pa.Iv. 18.427; Pa.Iv. 18.468) werden abgelehnt
2015: Keine Bewilligung für System von Konsortium aus neun Kantonen
2016/2017: Roadmap für flächendeckende Einführung von medienbruchfreiem E-
Voting
2017: Sicherheitsbedenken nehmen zu
2018: Bundesrat legt Teilrevision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vor;
Genfer System droht das Aus; Post als einzige Anbieterin stösst auf Kritik; E-Collecting
soll nicht weiterverfolgt werden, was auf Kritik stösst
2019: Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium wird lanciert; Genf gibt eigenes
System auf, weil es vom Bund nicht finanziert wird; System der Post besteht
Sicherheitstests nicht, Bundesrat beschliesst, Überführung von E-Voting in
ordentlichen Betrieb vorerst zu stoppen und Nationalrat beschliesst einen Marschhalt.
2020: Neuausrichtung des Versuchsbetriebs und Entwicklung eines alternativen
Systems durch die Post
2021: System der Post wird vom Bund überprüft; Vernehmlassung zur Neuausrichtung
fällt mehrheitlich positiv aus; Postulat fordert Bericht zu möglichen Folgen einer
Einführung von E-Collecting
2022: Kantonale Versuche mit E-Voting sind grundsätzlich wieder möglich; System der
Post besteht aber Sicherheitsüberprüfung nicht und muss überarbeitet werden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Diskussionen um die Vor- und Nachteile von E-Voting hielten auch im Jahr 2015 an.
Die kritischen Stimmen wurden dabei immer lauter: Insbesondere die Frage der
Sicherheit wurde virulent debattiert. Eigentlich sei es unwichtig, ob zu erwartende
Hackerangriffe erfolgreich seien oder nicht, das Vertrauen ins Wahlsystem und letztlich
in die Demokratie würden so oder so Schaden nehmen, hiess es von dieser Seite. Von
den Befürwortenden wurde hingegen hervorgehoben, dass E-Voting die politische
Beteiligung wenn nicht erhöhen, so doch wenigstens halten könne. Insbesondere für
die Auslandschweizerinnen und -schweizer sei elektronisches Abstimmen und Wählen
teilweise die einzige Möglichkeit, rechtzeitig an die Unterlagen gelangen und
teilnehmen zu können. So zeigten Studien aus den Kantonen Genf und Neuenburg, die
nicht nur Auslandschweizerinnen und -schweizern das elektronische Abstimmen
erlauben, sondern auch einem Teil der ansässigen Bevölkerung, dass das Instrument die
Beteiligung nicht erhöht, aber vor allem im Ausland recht rege benutzt wird. E-Voting
sei vor allem als Substitut der brieflichen Abstimmung zu betrachten und erschliesse
kaum neue Abstimmende, so das Fazit dieser Analysen. Es sei klar, dass Sicherheit und
Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen müssten, erklärten die Befürwortenden, man
könne aber die technische Entwicklung nicht aufhalten – null Risiko gebe es nirgends.
Auch für den Bundesrat stand die Sicherheit im Zentrum – er forderte nach wie vor
«Sicherheit vor Tempo». Auch wenn das Fernziel wahrscheinlich einst
flächendeckendes E-Voting sein dürfte, wurde in den Testkantonen bisher lediglich ein
maximaler Anteil von 10 Prozent der Stimmberechtigten für E-Voting zugelassen. 

Derweil wurden die Experimente mit dem elektronischen Abstimmen in den
Testkantonen fortgeführt. Bisher hatten 13 Kantone erste Versuche mit E-Voting
durchgeführt (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG, GE, LU, BS, NE). Im Kanton Zürich
lehnte das Parlament einen Vorstoss der SVP ab, der einen Übungsabbruch verlangt
hätte. Der Kanton Bern stellte die Umsetzung im Berichtsjahr wieder zurück. In Genf
beantragte die Regierung, den Quellcode des eigenen Systems im Internet zu
publizieren, um die Transparenz zu erhöhen und Dritten die Möglichkeit zu geben, das
System auf seine Sicherheit zu überprüfen.  

In technischer Hinsicht bestanden schweizweit drei verschiedene Systeme, die sich
konkurrierten. Das so genannte «Genfer System (CHvote)», das vom Kanton selber
entwickelt worden war, nutzen neben dem Kanton Genf auch die Kantone Basel-Stadt
und Luzern – und bis zum abschlägigen Entscheid auch Bern. Die spanische Firma Scytl
war in Neuenburg für die Umsetzung von E-Voting zuständig und ein so genanntes
Konsortium aus neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG) bezog die Technik
von der Schweizer Tochter des US-Konzerns Unisys. Die Abhängigkeit von ausländischen
Firmen geriet allerdings zunehmend in die Kritik, da das Risiko von Spionage gross sei.
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Als dann die Schweizerische Post auf dem E-Voting-Markt auftrat, wechselte der Kanton
Neuenburg zu dieser neuen Plattform. Allerdings arbeitete die Post eng mit dem
spanischen Unternehmen Scytl zusammen, das zwar im E-Voting-Bereich weltweit
führend ist, aber laut der Zeitung Schweiz am Sonntag auch das US-
Verteidigungsministerium zu seinen Kunden zähle. 

Im Wahljahr 2015 beantragten die E-Voting-Kantone, zum ersten Mal nicht nur
Abstimmungen, sondern auch Wahlen mittels E-Voting durchzuführen. 2011 war dies
erst für Auslandschweizerinnen und -schweizer aus vier Kantonen möglich gewesen.
2015 sollten nun im Ausland wohnende Schweizerinnen und Schweizer aus den 13 dies
beantragenden Kantonen in den Genuss von E-Voting bei Wahlen kommen (AG, BS, FR,
GE, GL, GR, LU, NE, SO, SG, SH, TG, ZH). Im Sommer entschied der Bundesrat allerdings,
das Gesuch der neun Kantone des Konsortiums nicht zu bewilligen, weil das System
eine Lücke beim Stimmgeheimnis aufweise. Offenbar bestand eine Möglichkeit, vom
System gelöschte Daten später wiederherzustellen. Der Entscheid des Bundesrates
wurde als «schwerer Rückschlag» kommentiert (NZZ). Die betroffenen Kantone
kritisierten ihn harsch und der Interessenverband der Auslandschweizerinnen und
-schweizer (ASO) zeigte sich «bestürzt». Die Kritiker hingegen sahen sich bestätigt: Die
Junge SVP überlegte sich die Lancierung einer Volksinitiative, mit der der sofortige
Übungsabbruch verlangt würde. 
Den restlichen vier Kantonen (NE, GE, BS, LU) gab die Regierung freilich grünes Licht.
Damit konnten die rund 34'000 im Ausland wohnenden und aus diesen vier Kantonen
stammenden sowie 96'000 in den Kantonen Neuenburg und Genf domizilierte
Wahlberechtigte per Internet wählen, wovon dann letztlich allerdings lediglich rund
13'000 Bürgerinnen und Bürger Gebrauch machten.

Nachdem der Bundesrat dem Konsortium mit seinem Entscheid praktisch den
Todesstoss verpasst hatte, buhlten das Genfer System und das neue System der Post
um die neun Kantone, die dem Konsortium angehört hatten. In der Tat hatte dieses
Ende September beschlossen, nicht mehr in das System zu investieren und sich
entsprechend aufzulösen. Die Zukunft des E-Voting schien damit unsicher und das
erklärte Fernziel einer flächendeckenden Möglichkeit für elektronisches Abstimmen
und Wählen war in weite Ferne gerückt. 36

Im Herbst 2018 lancierte die Bundeskanzlei ihre neue Abstimmungs-App «VoteInfo»
mit übersichtlichen Informationen zu allen anstehenden kantonalen und nationalen
Abstimmungen. Neben den Abstimmungserläuterungen und den wichtigsten
Argumenten können auch die Parolen der Parteien abgerufen werden. Am
Abstimmungstag selber werden zudem die Resultate des Urnengangs präsentiert und
laufend aktualisiert, sowohl auf Ebene Kanton als auch auf Ebene Gemeinde. Vorbild für
die Applikation war ein ähnliches Angebot des Kantons Zürich («Züri stimmt App»). Als
sehr erfreulich wurde in den Medien der Umstand bezeichnet, dass alle Kantone das
Vorhaben unterstützen und die entsprechenden Daten liefern. Kritik kam vom
Dachverband der Schweizer Jugendparlamente (DSJ), der im Rahmen von Easyvote –
dem Kompetenzzentrum für die Förderung der politischen Teilhabe junger
Erwachsener mittels entsprechend aufbereiteter Abstimmungsinformationen – eine
ähnliche App lancieren wollte: Die Applikation des Bundes nutze die Möglichkeiten noch
zu wenig. Bedenken äusserte auch Franz Grüter (svp, LU), der sich als Kritiker von E-
Voting einen Namen machte. Er hoffe, dass die App nicht eine Vorstufe für E-Voting
sei. 37
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Neben den in den letzten Jahren virulenter werdenden Diskussionen über E-Voting
gingen andere Möglichkeiten der Digitalisierung (direkt-)demokratischer Prozesse etwas
unter. Dabei hatte der Bundesrat bereits 2009 beschlossen, neben dem elektronischen
Wählen und Abstimmen auch die Möglichkeit der digitalen Unterschriftensammlung
vorantreiben zu wollen. Das sogenannte E-Collecting wurde damals als dritte Phase des
Projektes «Vote électronique» angekündigt, die in Angriff genommen werde, wenn E-
Voting umgesetzt sei. 
Seit damals hat sich in der Tat einiges getan. So kamen verschiedentlich innert
kürzester Zeit via Facebook zahlreiche Unterschriften zusammen, etwa für eine Petition
zur Senkung der Billag-Gebühren oder für eine (gescheiterte) Volksinitiative für Tempo
140 auf Autobahnen. Das Scheitern der Letzteren zeigte freilich, dass ein Like auf
Facebook nicht automatisch eine Unterschrift unter ein Initiativbegehren bedeutet.
Gültig ist eine Unterschrift nämlich bisher nur in ihrer analogen Form und nur, wenn
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Name und Vorname handschriftlich angebracht wurden. Online verbreitete
Unterschriftenbögen müssen also ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und an die
Initianten gesandt werden. 

Die eigentliche Idee von E-Collecting würde hingegen eine elektronische Unterschrift
erlauben. Der bundesrätliche Plan ist, dass alle kantonalen und kommunalen
Stimmregister harmonisiert werden und jede Bürgerin und jeder Bürger eine eindeutige
Online-Identität erhält, auf deren Grundlage sie auch Initiativen unterschreiben
könnten. 
Diese Idee weckte Ängste und Hoffnungen, die in den Medien reflektiert wurden.
Insbesondere wurde befürchtet, dass das Unterzeichnen von Anliegen viel einfacher
werde, was zu einer Flut von Initiativen führen würde. Die Möglichkeit für digitales
Unterschreiben – so wurde gemutmasst – werde die Erhöhung der
Unterschriftenhürden oder neue Institutionen wie etwa die Volksmotion nach sich
ziehen. Mit Letzterer würde eine bestimmte Zahl von Unterschriften das Parlament
dazu zwingen, ein Volksanliegen wie eine parlamentarische Motion zu behandeln.
Befürchtet wurde zudem, dass Parteien überflüssig würden, wenn kleine Gruppen
mittels sozialer Medien rasch und effektiv mobilisieren und Unterschriften sammeln
könnten. 
Es gab allerdings auch zahlreiche Befürworterinnen und Befürworter des digitalen
Unterzeichnens von Volksbegehren, die die Bedenken dämpfen wollten. Die Zahl an
Initiativen würde sich auch mit Online-Unterschriften selber regulieren, da auch hier an
der Urne nur Projekte angenommen würden, die auch wirklich Mehrheiten finden
würden. Zudem gehe das Sammeln auf der Strasse häufig mit unreflektiertem
Unterschreiben einher. Bei E-Collecting gäbe es hingegen zahlreiche Möglichkeiten,
sich vor einer Unterschrift zu informieren. Es müsse sich erst weisen, ob Online-
Sammlungen einfacher seien als etwa Massenversände, bei denen beispielsweise grosse
Parteien oder Organisationen ihren Mitgliedern per Post Unterschriftenbögen
zusenden. Dort sei der Rücklauf jeweils nicht sehr hoch und es zeige sich immer
wieder, dass ein Gespräch besser funktioniere als eine anonyme Abfertigung im
Massenversand. Nicht zuletzt könne Digitalisierung aber die Teilhabe am politischen
Prozess verstärken und Parteien würden die Möglichkeiten der Digitalisierung für sich
zu nutzen lernen.

2016 startete mit «WeCollect» eine Plattform, die sich das vermeintlich einfachere
digitale Prozedere zunutze machte. Wer ein Anliegen unterstützen will, trägt sich online
ein und erhält eine Mail mit einem Antwortbogen als PDF, der bereits vorfrankiert ist.
Dieser muss ausgedruckt, unterschrieben und per Post zurückgesendet werden. Daniel
Graf, der Betreiber der Plattform, kündigte an, mit der Plattform parteipolitisch neutral
sein zu wollen. Komitees könnten sich bewerben und die Community werde dann
entscheiden, ob ein Anliegen unterstützt werde. Diese Community bestehe aus
«linksliberalen und weltoffenen» Personen, die sich für die Plattform registrierten und
ihrerseits dann ein Potenzial für Unterschriften bildeten; innerhalb von rund zwei
Jahren gehörten bereits 50'000 Personen dazu. Innert wenigen Tagen und relativ billig
könnten auf WeCollect die nötigen Unterschriften zusammenkommen, betonte Graf.
Würden bei herkömmlichen Unterschriftensammlungen die Kosten pro Unterschrift auf
zwei bis drei Franken geschätzt, könne bei WeCollect mit weniger als CHF 1 pro
Unterschrift gerechnet werden. Dies sei auch deshalb möglich, weil neben der
Unterschrift auf seiner Plattform auch gespendet werden könne, so Graf. Damit
könnten der Einrichtungsaufwand auf seiner Plattform und eventuell gar die
Portokosten finanziert werden. Die ersten Anliegen, für die der Service von WeCollect
in Anspruch genommen wurden, waren die Transparenzinitiative der SP und die
Initiative für einen Vaterschaftsurlaub. 
Die Plattform wurde allerdings auch kritisiert. Dass Graf alleine entscheide, wer seine
Dienste nutzen dürfe, sei problematisch. Nachdem die CVP mit ihrer
Gesundheitskosten-Initiative und ein rechtes Komitee mit dem Begehren «Zuerst
Arbeit für Inländer» bei Graf abgeblitzt waren, wurden bürgerliche Stimmen laut, die
eine problematische Machtballung ausmachten. Neben der ideologischen Ausrichtung
wurden zudem Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes laut. 38
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Schon im Februar 2018 gaben Gegnerinnen und Gegner der Einführung von E-Voting
bekannt, eine Volksinitiative einreichen zu wollen, mit der E-Voting verboten werden
solle. Franz Grüter (svp, LU), der führende Kopf hinter dieser Idee, wollte aber zuerst
auf parlamentarischer Ebene versuchen, ein Moratorium einzuführen. Weil dies
allerdings nicht gelang, trieb der IT-Unternehmer seine Idee voran. Ein breit
abgestütztes Komitee mit Vertretenden der Jungparteien der FDP, der SVP und der
GLP, der Piratenpartei, nationalen Politikern der SP (Jean-Christophe Schwaab, VD), der
GP (Balthasar Glättli, ZH) und der SVP (Claudio Zanetti, ZH; Gregor Rutz, ZH), dem Chaos
Computer Club (Hernâni Marques), Sicherheitsexpertinnen und -experten sowie
Rechtsanwältinnen und -anwälten verabschiedete Anfang September den definitiven
Initiativtext der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine sichere und
vertrauenswürdige Demokratie (E-Voting-Moratorium)». Die Initiative will ein
mindestens fünfjähriges E-Voting-Verbot, das erst fallen darf, wenn jedes Individuum
seine eigene Stimmabgabe und die Ermittlung der Ergebnisse ohne besondere
Sachkenntnisse überprüfen kann. 
Die Bundeskanzlei schloss ihre Vorprüfung der Initiative Ende Februar 2019 ab; die Frist
für die Unterschriftensammlung dauert nun bis zum 12. September 2020. An der
Medienkonferenz beteuerte das bunt gemischte Komitee, dass es ihm um den Schutz
der direkten Demokratie vor Manipulationen gehe. Die Sicherheit von E-Voting sei
heute nicht gewährleistet und der vom Bund «blauäugig» vorangetriebene Prozess zur
Einführung von «Vote électronique» müsse deshalb gestoppt werden. In den Medien
wurde das Anliegen weitestgehend positiv kommentiert. Die WoZ forderte ihre
Leserschaft auf, Unterschriften beizusteuern, und die NZZ erachtete die Digitalisierung
der Urne als unnötig. Der Nutzen von E-Voting sei gemessen an den Risiken
verschwindend klein, erklärte sie. Leise Kritik wurde jedoch an der Idee laut, dass das
Moratorium erst aufgehoben werden soll, wenn Laien den technischen Prozess
verstehen. Dies komme einem Technologieverbot nahe, schrieb der Tages-Anzeiger in
einer Glosse und erdachte sich ähnliche kreative Moratorien: So sollen etwa erst dann
wieder AKWs gebaut werden dürfen, wenn diese von maximal fünf Säuglingen
gefahrenlos betrieben werden können, oder Flugzeuge erst dann Starterlaubnis
erhalten, wenn alle Passagiere das physikalische Prinzip des dynamischen Auftriebs
beschrieben hätten. 39
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Die Diskussion um E-Collecting, also das Sammeln von Unterschriften via Internet,
nahm 2019 weiter an Fahrt auf. Nachdem die Plattform «WeCollect» in die Kritik
geraten war, einseitig linke Anliegen zu unterstützen, wurde ab Anfang 2019 von
rechtsbürgerlicher Seite eine ähnliche Plattform propagiert. Richard Koller, der Initiant
der von WeCollect abgewiesenen und in der Zwischenzeit an der Unterschriftenhürde
gescheiterten Inländervorrang-Initiative, schaltete die Plattform «Wir bestimmen» auf,
die offen sei für alle politischen Anliegen. Er habe eine ähnliche Vision wie Daniel Graf
von WeCollect, so Koller: Die Lancierung von Volksinitiativen und das Ergreifen von
Referenden sollen für alle Bürgerinnen und Bürger möglich sein und nicht nur für
finanzstarke Organisationen. 
In der Folge wurden weitere Online-Sammelhilfen geplant oder aufgeschaltet. Anian
Liebrand (LU, svp), der ehemalige Präsident der Jungen SVP, kündigte eine Plattform mit
dem Namen «collectus.ch» an, die SP taufte ihr eigenes Projekt «Democracy Booster»
und auch die Initianten der «No-Billag-Initiative», Oliver Kessler und Marco Schläpfer,
gründeten mit «thepeople.ch» ihre eigene Plattform. 40
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Er ziehe seine Motion zu E-Collecting zurück, weil er mit ihr die Demokratie habe
stärken und nicht schwächen wollen, so Franz Grüter (svp, LU) in der Sommersession
2019. Mit seinem Vorstoss zum digitalen Unterschreiben hatte er gesetzliche
Grundlagen gefordert, um das Sammeln von Unterschriften für Initiativen und
Referenden auch elektronisch zu ermöglichen und die digitale Partizipation zu stärken.
Er sei nicht einverstanden mit dem Bundesrat, der in seiner digitalen Strategie eher auf
E-Voting als auf E-Collecting setze. Auch das in der Antwort auf die Motion
vorgebrachte bundesrätliche Argument der zu grossen Komplexität teile er nicht, seien
doch elektronische Unterschriften mittlerweile in vielen Bereichen gang und gäbe.
Allerdings befürchte er – nach zahlreichen Diskussionen innerhalb und ausserhalb des
Parlaments –, dass mit der Einführung von E-Collecting unweigerlich die Forderung
nach einer Erhöhung der Unterschriftenzahlen laut werden würde. Weil er die
Demokratie nicht mit neuen Hürden belasten wolle, sondern vielmehr die Dringlichkeit
für ein digitales Update für das politische System habe aufzeigen wollen, halte er nicht
an seinem Vorstoss fest. 41
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2019 wurde für E-Voting zu einem schwierigen Jahr. Zwar hatte der Bundesrat bereits
2018 mittels Revision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte eine
flächendeckende Einführung des dritten Abstimmungskanals angestrebt, der
insbesondere Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern die Stimmabgabe
erleichtern soll, die Sicherheitsbedenken nahmen aber stark zu. Dies manifestierte sich
nicht nur in einer im Februar definitiv lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-
Moratorium, die ein breites Unterstützungskomitee von links bis rechts hinter sich
wusste, sondern auch in den vor allem von den Parteien vorgebrachten negativen
Stellungnahmen in der Vernehmlassung zur Teilrevision der politischen Rechte. Zudem
revidierten einige Kantone, darunter etwa Aargau, Basel-Landschaft, Glarus oder Jura,
ihre Pläne für eine Einführung von E-Voting. 
Auch in der Presse nahm die Skepsis gegen E-Voting zu. Das Sicherheitsrisiko sei
grösser als der Nutzen, urteilte etwa die NZZ. Insbesondere, weil sich auch gezeigt
habe, dass elektronisches Abstimmen nicht zu höherer Beteiligung führe und auch
keine Vereinfachung der Stimmabgabe bedeute. Befürwortende von E-Voting betonten
hingegen, dass auch briefliches Abstimmen Sicherheitsmängel aufweise. So sei etwa für
sehbehinderte Menschen das Stimmgeheimnis nicht garantiert und viele Stimmabgaben
würden als ungültig gewertet, weil sie falsch verpackt wurden oder die Unterschrift
fehlt. Zudem würden briefliche Stimmen in vielen Kantonen nicht mit dem
Stimmregister abgeglichen. Mittels Digitalisierung könnten diese Probleme vermieden
werden.

Einen «schweren Rückschlag» – so die NZZ – erlitt das Projekt E-Voting 2019 durch
einen sogenannten Intrusionstest der Post. Um zu zeigen, dass die
Sicherheitsbedenken unnötig sind, forderten Post und Bundeskanzlei interessierte
Personen dazu auf, das von der spanischen Firma Scytl entwickelte und zwischen 25.
Februar und 24. März offenegelegte E-Voting-System der Post auf Schwachstellen zu
prüfen. Ein «Hacken» des offengelegten Quellcodes in der Art, dass unbemerkt
individuelle Stimmabgaben manipuliert oder dass individuelle Stimmabgaben
veröffentlicht werden könnten, sollten mit von der Post finanzierten Prämien von bis zu
CHF 50'000 belohnt werden. Rund 3'000 Hackerinnen und Hackern hatten sich zum
Test angemeldet und deckten bereits nach wenigen Tagen als «gravierend» bezeichnete
Sicherheitsmängel auf. So könne das System die universelle Verifizierbarkeit, also eine
nachträgliche Überprüfung auf Manipulation, nicht garantieren. Zudem könne ins
System eingedrungen und eigentlich gültige Stimmen könnten ungültig gemacht werden.
Die Presse erachtete das Hacker-Resultat als «peinlich für die Post» (Blick) oder gar als
Rettung der direkten Demokratie – so ein Kommentar in der Sonntagszeitung.
Demokratie lebe vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, weshalb Unsicherheiten
und Gefahren vermieden werden müssten, meinte die Weltwoche. 
Bereit kurz vor dem Intrusionstest hatte die ETH Zürich eine Studie veröffentlicht, mit
der gezeigt wurde, dass Individuen bei E-Voting ihre digitale Stimme anonym verkaufen
könnten. Dies ist zwar strafbar, könnte bei genügend grosser Zahl an Stimmen aber
durchaus zu einer Manipulation von Resultaten führen. 

Auch politisch hatte der Rückschlag Folgen. Ende Juni entschied der Bundesrat, die
Handbremse zu ziehen. Auch die Vernehmlassung habe gezeigt, dass zwar ein Bedürfnis
nach elektronischem Abstimmen und Wählen bestehe, die momentanen
Sicherheitsvorkehrungen allerdings nicht genügten. Vorläufig soll deshalb auf die
Gesetzesänderung verzichtet werden, mit der E-Voting als dritter Kanal für die
Stimmabgabe – neben Urnengang und brieflicher Stimmabgabe – hätte etabliert werden
sollen. Das von den Behörden einst formulierte Ziel, dass bei den eidgenössischen
Wahlen 2019 mindestens zwei Drittel aller Kantone E-Voting anbieten, wurde damit klar
verfehlt. In den Medien wurde dieser «Marschhalt» unterschiedlich kommentiert: Als
«Befreiung» wurde das «Ende des E-Votings» in der Sonntagszeitung bezeichnet,
während in der Aargauer Zeitung ein «Neustart», aber kein «Denkverbot» gefordert
wurde. Die Schweiz habe 60 Jahre gebraucht, bis die briefliche Stimmabgabe
eingeführt worden sei, so der Kommentar. Kritisiert wurde der Entscheid des
Bundesrats hingegen von der Organisation der Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer. Es sei nicht akzeptabel, dass 180'000 Bürgerinnen und Bürger ihr
Beteiligungsrecht weiterhin nicht ausüben könnten, kritisierte deren Präsidentin Ariane
Rustichelli. Auch der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV)
forderten die baldige Einführung digitaler Beteiligungshilfen. Handschriftliches
Ausfüllen des Stimmmaterials verhindere die Einhaltung des Stimmgeheimnisses für
Sehbehinderte, weil sie auf Hilfspersonen angewiesen seien. 

Auch die Post reagierte auf den bundesrätlichen Entscheid und gab ihr bestehendes
System noch im Juli auf. Sie wolle ab 2020 eine Alternative anbieten, bei der die
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bisherigen Sicherheitsprobleme nicht bestünden. Die vier Kantone, die eigentlich noch
einen Vertrag mit der Post gehabt hätten (BL, FR, NE, TG), forderten in der Folge
Schadenersatz. Doch nicht nur die Post, auch der Kanton Genf stellte den Betrieb
seines Systems noch im Juni 2019 ein – nach dem politischen Nein war die finanzielle
Unterstützung des Projekts ausgeblieben. Auch die Kantone, die dieses Genfer-System
genutzt hatten (AG, BE, GE, LU, SG, VD), hätten es eigentlich bis Ende 2019 nutzen
wollen.

Ende Jahr gab der Nationalrat zusätzlich einer parlamentarischen Initiative Folge, die
einen «Marschhalt bei E-Voting» fordert. Es sei eine Denkpause nötig, entschied die
Mehrheit der grossen Kammer, obwohl die SPK-NR darauf hingewiesen hatte, dass ohne
neue Tests kaum Verbesserungen in der Sicherheit möglich seien.

Zum «Vote électronique»-Programm des Bundesrats gehört jedoch nicht nur E-Voting,
sondern auch die elektronische Behördeninformation sowie das digitalisierte
Unterschriftensammeln. Die Diskussionen um dieses E-Collecting, also um die Idee,
Initiativen mittels digitaler statt analoger Unterschriften unterstützen zu können,
konzentrierten sich 2019 auf «Online-Plattformen», die laut NZZ zum «Brutkasten der
Demokratie» würden. Die Möglichkeit, via solche Plattformen – die bekannteste
darunter ist etwa «WeCollect» – Unterschriftenbogen zu verbreiten, die
heruntergeladen, ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und eingesandt werden
müssen, würde die etablierten Parteien herausfordern, da diese neue Art der
Unterschriftensammlung eben auch für wenig oder nicht parteilich organisierte
Komitees wesentlich einfacher sei als die bisherigen Formen. Freilich können
entsprechende Unterschriftenbogen auch direkt auf der Internetseite der
Bundeskanzlei heruntergeladen werden. Was die Sammelplattformen allerdings wertvoll
mache, seien deren Listen an Adressdaten. Häufig hinterliessen unterschriftswillige
Bürgerinnen und Bürger freiwillig ihre persönlichen Angaben auf einer Plattform und
könnten so informiert werden, wenn Volksinitiativen mit ähnlicher Stossrichtung
lanciert werden. Solche «zielgruppenspezifische[n] Daten sind so etwas wie Goldstaub
in Zeiten, in denen politische Gruppierungen mittels Big Data ihren Wählern
näherkommen wollen», so die NZZ. Sollten Referenden und Volksinitiativen dadurch in
Zukunft einfacher zustandekommen, müsse über eine Erhöhung der
Unterschriftenzahlen nachgedacht werden, so die Zeitung weiter. 
In die Kritik geriet Daniel Graf, der Gründer von WeCollect, da er mit seiner Plattform
vor allem Anliegen unterstütze, die aus eher linken Kreisen stammten. Auf der einen
Seite führte dies zu alternativen Angeboten seitens ähnlicher Plattformen aus dem
rechtsbürgerlichen ideologischen Spektrum, auf der anderen Seite überführte Graf
WeCollect in eine Stiftung, in der künftig mehrere Personen entscheiden sollten,
welche Volksbegehren unterstützt werden. Graf gab zu Protokoll, er wolle mit seiner
Plattform die direkte Demokratie fördern und es vor allem auch zivilgesellschaftlichen
Gruppierungen ermöglichen, direktdemokratische Instrumente zu nutzen, die nicht nur
Parteien und mächtigen Interessenorganisationen vorbehalten sein sollen. 42

Man sehe sich nicht im Stande, in den verbleibenden fünf Monaten die noch nötigen
Unterschriften zu sammeln – in den Medien war die Rede davon, dass erst rund 50'000
Signaturen vorlagen –, gaben Franz Grüter (svp, LU) und Balthasar Glättli (gp, ZH) vom
überparteilichen Komitee der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine sichere und
vertrauenswürdige Demokratie (E-Voting-Moratorium)» Ende Juni 2020 bekannt.
Aufgrund des Fristenstillstands war das Sammeln von Unterschriften zwischen 21. März
und 31. Mai 2020 verboten worden. Auch wenn die Frist für die
Unterschriftensammlung um diese 72 Tage verlängert worden sei, würden es die
momentan geltenden Massnahmen – Abstandregeln, Veranstaltungsverbote,
Hygienevorschriften – praktisch verunmöglichen, die fehlenden Unterschriften noch
rechtzeitig zusammenzubringen, argumentierte das Komitee. Man habe aber trotz des
Scheiterns wichtige Ziele erreicht. So war in der Zwischenzeit die eigentlich geplante
Einführung der digitalen Stimmabgabe als ordentlichem dritten Stimmkanal aufgrund
von gravierenden Sicherheitsmängeln des Betriebssystems der Post gestoppt worden.
Die Initiative, die einen Stopp der Nutzung von E-Voting verlangt hätte, bis zentrale
Sicherheitsstandards eingehalten werden können, habe zu einer Sensibilisierung
beigetragen, urteilte auch die WoZ. Zudem zeigten die gesammelten 50'000
Unterschriften, dass ein Referendum durchaus möglich sei, sollte E-Voting in den
nächsten Jahren trotzdem eingeführt werden. 
Am 23. November 2020 teilte die Bundeskanzlei offiziell mit, dass die Frist für die
Initiative «unbenützt abgelaufen» sei. 43
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Der Bundesrat hatte Ende Juni 2019 beschlossen, auf die geplante Teilrevision des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte, mit der E-Voting als regulärer dritter
Kanal für die Stimmabgabe (neben Urnengang und brieflicher Stimmabgabe) hätte
eingeführt werden sollen, zu verzichten. Grund dafür waren neben den sehr dispersen
Antworten in der Vernehmlassung auch die im gleichen Jahr entdeckten gravierenden
Sicherheitsmängel im einzigen verbliebenen E-Voting-System der Post gewesen. Der
damalige Marschhalt wurde vom Bundesrat als Chance für eine Neuausrichtung des
Versuchsbetriebs von E-Voting wahrgenommen, die von der Bundeskanzlei gemeinsam
mit den Kantonen konzipiert werden sollte. Dieser Prozess sollte sich an vier Zielen
orientieren: an der Weiterentwicklung der Systeme, an der Garantie einer wirksameren
Aufsicht, an der Stärkung von Transparenz und Vertrauen sowie an einer stärkeren
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. 
Ende November 2020 lag der Schlussbericht dieses Neuausrichtungsprozesses vor. Die
darin erarbeiteten Grundlagen für die Neuausrichtung waren mittels Dialogen mit
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern geschaffen worden. Dabei erwiesen sich die
Sicherheit eines Systems sowie eine mandatierte und öffentliche Prüfung dieser
Systeme auf der Basis transparenter und offengelegter Quellcodes als zentrale
Forderungen, aus denen im Bericht in der Folge ein Katalog mit 27 kurz-, mittel- und
langfristigen Massnahmen hergeleitet wurde. Insbesondere sollen die neu
entstehenden E-Voting-Systeme laufend verbessert und ihre Sicherheit und Akzeptanz
auch mittels eines Einbezugs wissenschaftlicher Expertise sowie der Öffentlichkeit –
etwa in Form eines «Bug-Bounty-Programms», mit dem Hackerinnen und Hackern eine
Belohnung versprochen wird, wenn sie Systemmängel entdecken und melden –
kontinuierlich verstärkt werden. Die verschiedenen Massnahmen sollen von Bund und
Kantonen laufend überprüft und angepasst werden. In einem ersten Schritt sollen
Rechtsgrundlagen geschaffen werden, damit die neuerlichen Versuche mit E-Voting in
den dafür bereiten Kantonen möglichst bald wieder aufgenommen werden können. 
Am 18. Dezember 2020 nahm der Bundesrat vom Bericht Kenntnis und beauftragte die
Bundeskanzlei, die für die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen nötigen
Anpassungen der Rechtsgrundlagen (Verordnung über die politischen Rechte (VPR)
sowie Verordnung der Bundeskanzlei über die elektronische Stimmabgabe (VEleS)) in
eine Vernehmlassungsvorlage zu giessen. 44
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Nach dem «Horrorjahr für das Abstimmen per Mausklick», wie die NZZ die
Entwicklungen 2019 für E-Voting bezeichnete, kehrte 2020 zuerst ein wenig Ruhe ein.
Hinter den Kulissen geschah allerdings einiges. Auf der einen Seite entwickelte die Post,
deren ursprüngliches E-Voting-System 2019 an einem Intrusionstest gescheitert war,
ein alternatives System weiter. Dies stiess vor allem beim Komitee der Initiative für ein
E-Voting-Moratorium auf Kritik. Deren Sprecher Nicolas A. Rimoldi sprach davon, dass
die Post «auf einem toten Pferd» reite. Für Schlagzeilen sorgte Ende Mai, dass die
spanische Firma Scytl, von der die Post 2019 die Rechte am Programmcode des neuen
Systems übernommen hatte, Konkurs anmelden musste.
Auf der anderen Seite erarbeitete die Bundeskanzlei zusammen mit Kantonen und
Expertinnen und Experten eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs für E-Voting. Im
Zentrum standen Sicherheitsanforderungen und Zertifizierung neuer Systeme und die
Frage nach Kontrolle und Aufsicht durch den Bund. Der Bericht lag Ende November vor
und wurde vom Bundesrat Ende Dezember zur Kenntnis genommen. Es soll den
Kantonen nach wie vor frei gestellt bleiben, ob und mit welchen Systemen sie an
Versuchen mit E-Voting teilnehmen wollen. Kantonal dürfen maximal 30 Prozent und
national maximal 10 Prozent der Stimmberechtigten elektronisch abstimmen. Der Bund
erteilt dann Bewilligungen, wenn strenge Sicherheitsanforderungen erfüllt sind, die
einem kontinuierlichen Überprüfungsprozess unterliegen, was zu stetigen
Verbesserungen der Systeme führen soll. Ziel seien Systeme mit Open-Source-
Lizenzen, die ständig unabhängig überprüft werden könnten. Der Bundesrat kündigte
an, 2021 eine Vernehmlassung zu den notwendigen Revisionen der Verordnung über die
politischen Rechte bzw. über die elektronische Stimmabgabe durchführen zu wollen.
Ziel sei, dass die Bürgerinnen und Bürger einem möglichen dritten Stimmkanal
vertrauen könnten. Es gelte aber nach wie vor «Sicherheit vor Tempo», erklärte
Bundeskanzler Walter Thurnherr Ende Jahr in den Medien. 

Bereits Anfang Juli hatte zudem das überparteiliche Komitee der E-Voting-
Moratoriums-Initiative die Unterschriftensammlung abgebrochen. Bis November hätte
noch praktisch die Hälfte der Unterschriften gesammelt werden müssen. Die Covid-19-
Pandemie habe die Sammlung erschwert, aber mit dem Marschhalt 2019 sei trotzdem
ein wichtiger Zwischenerfolg gelungen, gaben die Initiantinnen und Initianten beim
Rückzug zu Protokoll.
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Freilich bedeutet Digitalisierung der Demokratie nicht bloss digitales Wählen und
Abstimmen. In der vor rund 20 Jahren vom Bund angestossenen Entwicklung im
Rahmen von «Vote électronique» waren explizit auch E-Collecting, also die
Ermöglichung, eine lancierte Volksinitiative mittels digitaler Unterschrift zu
unterstützen, elektronische Vernehmlassungen oder elektronische
Behördeninformationen als mögliche Projekte genannt worden. Neben E-Voting
fristeten diese Unternehmungen allerdings höchstens ein Mauerblümchendasein. Dies
sollte sich mit Hilfe der Unterstützung des «Prototype Fund» ändern, der lanciert vom
Verein Opendata.ch und der Mercator-Stiftung Projekte finanziell unterstützen wollte,
die «demokratische Partizipation in der Schweiz durch digitale Lösungen stärken», so
die Beschreibung in der WoZ. Gefragt waren Projekte im Sinne einer «Demokratie für
die Generation Smartphone» oder einer «Gamefication» der Demokratie, also der
Möglichkeit, demokratische Prozesse spielerisch zu erfahren. In den Medien wurde
zudem diskutiert, dass die Pandemie wohl auch der Digitalisierung der Demokratie
Vorschub leisten könnte.

Auch E-Collecting erhielt 2020 Aufwind. Zumindest beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mittels Postulat, einen Bericht über mögliche Auswirkungen der Einführung
von E-Collecting zu verfassen. Eine Motion von Franz Grüter (svp, LU), mit der E-
Collecting eingeführt werden sollte, wurde allerdings wieder zurückgezogen. Er sei
aufgrund der Diskussionen um eine notwendige Erhöhung der Unterschriftenzahlen, die
sein Vorstoss ausgelöst habe, zum Schluss gekommen, dass seine Motion eher zu einem
Abbau der direkten Demokratie führen könnte und nicht, wie von ihm eigentlich
beabsichtigt, zu einer Förderung, so Grüter.

Für Schlagzeilen sorgten wie schon im Vorjahr die verschiedenen Internetplattformen,
die Unterschriftensammlungen digital unterstützten. Berichtet wurde über das
«Unterschriftensammlungs-Tool» WeCollect von Daniel Graf, auf dem
Unterschriftenbogen «per Mausklick heruntergeladen werden» können, so die Aargauer
Zeitung. Die Plattform verfüge über Mailadressen von 75'000 Personen, die potenziell
solche Bogen runterladen und unterschreiben bzw. unterschreiben lassen würden und
so Unterstützung multiplizierten. Damit sei WeCollect zu einem «politischen
Machtfaktor» geworden, wobei allerdings «hauptsächlich Anliegen aus dem rot-grünen
Lager» unterstützt würden, so die Aargauer Zeitung. Um politisch unabhängiger zu
werden, wandelte Graf die Plattform in eine Stiftung um, deren Leitungsgremium
künftig darüber entscheiden soll, welche Begehren unterstützt werden. Dieses
Leitungsgremium bleibe aber «eng mit SP und Grünen verbandelt», stellte die Aargauer
Zeitung weiter fest. Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte die «Agentur Sammelplatz Schweiz
GmbH», die von Alexander Segert, dem Verantwortlichen zahlreicher SVP-
Abstimmungs- und Wahlwerbungen, gegründet wurde. Auf der Plattform werde ein
«Rundumservice» von der Formulierung des Initiativtexts über das Sammeln von
Unterschriften bis hin zum Lobbying bei einer allfälligen Abstimmungskampagne
angeboten, berichtete die Aargauer Zeitung. Da die traditionellen Kanäle für
Unterschriftensammlungen – z.B. Anlässe, Strassensammlungen, Versand über
Zeitschriften – an Effektivität verlören, könnte die digitale Hilfe an Bedeutung
zunehmen, so die Zeitung. Kritisiert wurde freilich, dass es hier nicht um einen Ausbau,
sondern eher um eine «Kommerzialisierung der direkten Demokratie» gehe, wie sich
Daniel Graf in der Aargauer Zeitung zur Konkurrenz äusserte. 
Die NZZ schliesslich berichtete von einer Studie des Zentrums für Demokratie Aarau,
die zeige, dass vier von fünf Volksbegehren von grossen Parteien und Verbänden
getragen würden. Rund 35 Prozent aller zwischen 1973 und 2019 zustande gekommenen
Volksbegehren stammten laut Studie direkt aus einer Parteizentrale. Eine wichtige
Bedingung für das Zustandekommen einer Volksinitiative scheint entsprechend der
Resultate zudem zu sein, dass mindestens eine Parlamentarierin oder ein
Parlamentarier dem Initiativkomitee angehöre. Ist dies der Fall, liege die
Wahrscheinlichkeit des Scheiterns bei 23 Prozent; im Gegensatz zu einer
Wahrscheinlichkeit von 36 Prozent, wenn dies nicht der Fall ist. Laut NZZ könnte die
Digitalisierung der Unterschriftensammlung kleinen Gruppierungen entsprechend
entgegenkommen und dabei helfen, die Relevanz von grossen Organisationen zu
reduzieren. 45
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